
Viertelſährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 20 Sgr. VODurch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
225 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnferate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,CC r 0 i v e r. Univerſitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.,

Zeitung
und Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen ee. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
bei Schwetſchke) zu richten.

Halle, Montag den S. Januar
Hierzu zwei Beilagen.

1844.

Landtags Abſchied
fur die

zum ſiebenten Provinzial-Landtage verſammelt geweſenen
Stände der Provinz Sachſen.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König
von Preußen c. entbieten Unſeren zum ſiebenten ſachſiſchen
Provinzial- Landtage verſammelt geweſenen getreuen Standen
Unſeren gnädigen Gruß und ertheilen denſelben hiermit auf die
e vorgelegten Gutachten und Anträge den nachſtehenden Be
cheid:
I. Auf die gutachtlichen Erklärungen über die

vorgelegten Propoſitionen.
Die zum Zweck einer Auseinanderſetzung eingeleiteten Subhaſtationen.

1) Die Verordnung, betreffend die zum Zweck einer Aus-
einanderſetzung eingeleiteten Subhaſtationen, ſo wie

Freilaſſung des Bettwerks bei Executions-Vollſtreckungen.
2) Die Verordnung wegen Freilaſſung des Bettwerks fur

den Schuldner und ſeine nächſten Angehörigen bei allen Arten
don Executions-Vollſtreckungen, desgleichen

Verkauf der Früchte auf dem Halm.
3) Die Verordnung betreffend den Verkauf der Fruchte

auf dem Halm, und
Bürgerliche Rechte beſcholtener Perſonen.

4) Die Verordnungen wegen der bürgerlichen Rechte und
Verpflichtungen beſcholtener Perſonen in den mit einer der bei-
den Städte-Ordnungen beliehenen Stadten,

haben Wir bereits vollzogen.
Strafgeſetzbuch.

5) Die Erklärungen Unſerer getreuen Stände über den
Entwurf des Strafgeſetzbuchs werden bei der Schlußberathung
über dieſes wichtige Werk eine gründliche und umfaſſende Er
wägung finden.

Ferner werden die Gutachten Unſerer getreuen Stände
Zuſammenrechnung der Beſigtzzeit der Erblaſſer und Erben bei der zur
Ausübung ſtändiſcher Rechte erforderlichen Dauer des Grundbeſitzes.

6) über den ihnen vorgelegten Entwurf einer Verordnung
wegen Zuſammerechnung der Beſitzzeit der Erblaſſer und Erben

bei Beurtheilung der zur Ausuübung ſtandiſcher Rechte erfor
derlichen Dauer des Grundbeſitzes, ſo wie

Ergänzung der Vorſchriften uüber die Wählbarkeit von Landraths-
Aemtern.

7) uber den Entwurf einer Verordnung wegen Ergänzung
der Vorſchriften uüber die Wählbarkeit zu Landraths Aemtern,
bei der weiteren Berathung dieſer Gegenſtände beruckſichtigt
werden.

Provinzialrechte.
8) Bei den von Unſeren getreuen Stäaänden vorgetragenen

Umſtänden wollen Wir nichts dagegen erinnern, daß die mate-
rielle Pruüfung und Begutachtung der denſelben vorgelegten
Verhandlungen uber das Provinzialrecht der Herzogthumer
Magdeburg und Sachſen unterblieben iſt. Entſprerhend der in
Unſerem Propoſitions-Dekrete vom 23. Febr. d. J. geäußerten
Abſicht, haben Wir Unſeren Miniſter der Geſetzgebung ange-
wieſen, aus den über das Provinzialrecht ſtattgefundenen Ver
handlungen die wirklich zweifelhaft gewordenen Rechtsfragen,
ſoweit dieſelben nicht ſchon von Unſeren getreuen Ständen be-
ſonders bezeichnet ſind zuſammentragen zu laſſen und ſofern
ein dringendes Bedürfniß zu deren Entſcheidung durch die Ge-
ſetzgebung vorhanden iſt, ſolche herbeizufuühren. Durch dieſes
Verfahren werden die von Unſeren getreuen Standen erwahn-
ten Zweifel, welche ehemals Kurfurſtlich oder Königlich ſachſi-
ſchen Geſetze noch als Provinzialrecht gelten beſeitigt werden
und es werden dadurch zugleich diejenigen Theile der von Un-
ſeren getreuen Staänden als beſonders wichtig bezeichneten
Rechtsmaterien ihre Erledigung erhalten, für deren ſchleunige
legislative Feſtſtellung ein wahrhaft praktiſches Bedürfniß ob
waltet.

Dagegen können Wir Unſere getreuen Stande auf die vor
getragene Bitte, daß mit Anfertigung der das geſammte
Provinzialrecht des Herzogthums Sachſen, der Furſtenthumer
Halberſtadt und Eichsfeld, ſo wie der Grafſchaft Hohenſtein,
umfaſſenden Provinzial Geſetzbücher ſofort vorgeſchritten, oder
daß mindeſtens die Reviſion der aus dieſem Provinzial Rechte,
ſo wie aus dem des Herzogthums Magdeburg bezeichneten ein



zelnen Abſchnitte, veranlaßt werden moge, nur auf Unſer Pro
poſitions -Dekret vom 23. Febr. d. J. verweiſen, in welchem
bereits die Grunde mitgetheilt ſind, aus welchen dieſe Bitte
fur jetzt nicht zu gewähren iſt.

Ständiſche Theilnahme an den Jnſtituten und Stiftungen.
9) Dem Wunſche Unſerer getreuen Stände,

daß ihnen uber jede der Stiftungen, welche in dem ihnen
bei Gelegenheit ihrer letzten Verſammlung vorgelegten Ver
zeichniſſe aufgeführt ſind, vollſtändige und detaillirte Nach
richten uber Entſtehung, Zweck und Verwaltung der Stif-
tung, nebſt ſummariſchen Rechnungs-Eyxtrakten und Ver-
moöoögens-Ueberſichten, mitgetheilt, inbeſondere auch die
StiftungsUrkunden, Statuten und Reglements zur Ein-
ſicht vorgelegt

und
daß dieſe Mittheilungen auch auf die, außer denen in dem
vorgelegten Verzeichniſſe aufgefuührten, Anſtalten etwa noch
vorhandenen Stiftungen ganzer Landestheile oder Bezirke,
insbeſondere auf die in der ſtändiſchen Petition namhaft ge-
machten ausgedehnt werden,

ſind Wir gern bereit, zu entſprechen, ſo weit die hiſtoriſchen
Notizen und Urkunden irgend zu erlangen ſind.

Wir haben demgemäß Unſere Behorden mit näherer An
weiſung verſehen laſſen und werden dafür Sorge tragen daß,
was in der Zwiſchenzeit von denſelben beſchafft werden kann,
Unſeren getreuen Standen bei ihrem nächſten Zuſammentritt
vorgelegt werde.

Was die Bemerkungen wegen des Waiſen Fonds zu Suhl
und des Land-Armen- Fonds der beiden jerichowſchen Kreiſe
betrifft, ſo wird die Frage, ob der gedachte Waiſen Fonds
unter die allgemeinen Stiftungen zu zählen ſei, oder ausſchließ-
lich der Stadt Suhl angehoööre, durch das Ergebniß der hier-
uber beſonders ſchwebenden Eroörterung, der Antrag auf Rech-
nungslegung und Verſtattung eigener Verwaltung hinſichtlich
des Land Armen Fonds der beiden jerichower Kreiſe aber im
Zuſammenhange der bereits eingeleiteten allgemeinen Bera-
thung über die Regulirung des Land Armenweſens der Pro-
vinz ſeine Erledigung finden.

Provinzial Jrren Anſtalt.
10) Wiewohl die Umſtande nicht vorhanden ſind, unter

deren Vorausſetzung Wir zuletzt durch den Landtags Abſchied
vom 6. Auguſt 1841 die Bewilligung eines Vorſchuſſes in Aus-
ſicht geſtellt haben, ſo iſt dennoch, um zu vermeiden, daß der
bereits vorgeſchrittene Bau der Jrren Heil- und Pflege- Anſtalt
der Provinz Sachſen unterbrochen werde, oder daß ſonſt in der
Ausführung dieſes wichtigen Unternehmens bis zum Wieder-
zuſammentritt Unſerer getreuen Stande eine Stockung entſtehe,
Unſer Finanz- Miniſter von Uns angewieſen worden fur den
Fall, daß die bei der Haupt Jnſtituten- Kaſſe der Regierung
in Merſeburg verwalteten provinzialſtändiſchen Fonds ein-
ſchließlich der auflaufenden Zinſen, zur Deckung der Koſten
der bis zu jenem Zuſammentritt auszufuhrenden Bauten nicht
hinreichen ſollten, einen Vorſchuß bis zum Betrage von
35,000 Rthlr. an den den Bau leitenden ſtändiſchen Ausſchuß
unter der Bedingung zu leiſten, daß fur die ſofortige Erſtat-
tung des Betrages der vorgeſchoſſenen Summe von dem noch
ſten Landtage Sorge getragen werde.

Indem Wir dies Unſeren getreuen Ständen auf den wegen
eines ſolchen Vorſchuſſes gemachten Antrag eröffnen, hegen Wir
zu denſelben das zuverſichtliche Vertrauen, daß ſie ihrerſeits
bereitwillig alle Mittel anwenden werden, um die für die Pro-
vinz ſo wichtige Jrren-Heil- und Pflege Anſtalt nach den fur
zweckmäßig erkannten Planen, ſobald als moglich zur völligen
Ausführung zu bringen. Die zur weiteren Leitung der Orga-
niſation der Provinzial-Jrren- Anſtalt bis zum nächſten Land-

tage von Unſeren getreuen Ständen ernannke Kommiſſion wird
hierdurch von Uns beſtätigt.

TaubſtummenAnſtalten.
11) Den Antrag wegen Verſchmelzung der bisherigen vier

Taubſtummenſchulen in zwei dergleichen Anſtalten, haben wir
denjenigen Unſerer Behoörden, welche durch ihre Stellung und
ihren Beruf zunächſt in der Lage ſind, die Zahl der bildungs
faähigen Taubſtummen der Provinz zu kennen, das derſelben ent-
ſprechende Bedürfniß der Lehrkräfte zu ermeſſen und fur die
Befriedigung derſelben an der Hand vieljähriger Erfahrung,
die geeignetſte und zugleich mit dem mindeſten Koſtenaufwande

verbundene Einrichtung in Vorſchlag zu bringen, zur ſorgfaälti
gen Erdägung vorlegen laſſen. Die durch eine ausfuhrliche
Auseinanderſetzung motivirte Anſicht jener Unſerer Behörden
geht nun dahin daß, wenn man auch von Seiten der Provinz
den für dieſe ſelbſt nur wohlthätigen Zweck der Befahigung ei
ner möglichſt großen Anzahl von künftigen Volksſchullehrern
zum Taubſtummen Unterricht gänzlich aufgeben wollte, darum
dennoch eine Verminderung der von der Provinz für die Taub-
ſtummen- Anſtalten aufzubringenden General-Unterhaltung-Ko
ſten nicht möglich zu machen ſein wurde, ſofern fur den Unter
richt der bildungsfähigen Taubſtummen durch offentliche An
ſtalten, gleichviel, ob in Verbindung mit Seminarien oder ohne
dieſelben, in dem bisherigen Umfange fernerweit geſorgt
werden ſolle, durch Privatſchulen aber, welche von zufalligen
perſönlichen Verhältniſſen und Zwecken ihrer Unternehmer ab-
hängen während eine befriedigende ſittliche und intellektuelle
Bildung der Taubſtummen eine beſondere Aufopferung, Treue
und Hingebung von Seiten der Lehrer fordern, die öffentlichen
Anſtalten nie erſetzt werden könnten.

Bei dieſer großen Verſchiedenheit in der Auffaſſung des
wirklichen Zuſtandes und des Bedurfniſſes werden Unſere ge
treuen Stande ſich uberzeugen, daß, bevor von Uns auf den
von ihnen gemachten Antrag ein Beſchluß gefaßt werden kann,
eine nähere grundliche gemeinſame Unterſuchung und Aufkla
rung vorausgehen müſſe. Dieſelben werden mit Uns darüber
einverſtanden ſein, daß in den beſtehenden Einrichtungen, welche
im Leben Wurzel gefaßt haben, keine eingreifenden Veränderungen
ohne die volle Ueberzeugung ihrer Angemeſſenheit vorgenom
men werden durfen. Die Unterſuchung wird am ſicherſten zu
einem Erfolg führen, wenn Unſere getreuen Stande durch eine
Kommiſſion, zu deren Wahl aus ihrer Mitte gleich bei dem Be
ginn ihrer nächſten Verſammlung Wir dieſelben hierdurch auf-
fordern, wo möglich während der Dauer dieſer Verſammlung
die gegenwärtige Einrichtung der Taubſtummenſchulen und de
ren Leiſtungen an Ort und Stetle peufen und dabei überall das
Verhältniß des Zwecks zu den Mitteln unter Beruckſichtigung
der von Unſeren Behörden hervorgehobenen Momente, genau
ins Auge faſſen laſſen werden. Wir wollen alsdann, wenn Un-
ſere getreuen Stände zuvor das Ergebniß in nähere Prufung
und Berathung werden gezogen haben, ihren weiteren Anträgen
entgegenſehen.

BlindenJnſtitut zu Halle.
12) Mit Wohlgefallen haben Wir die Erklärung vernom

men, wodurch Unſere getreuen Stande ſich geneigt zeigen, dem
von Uns hinſichtlich des BlindenJnſtituts zu Halle ihnen er
öffneten Wunſche nachzukommen. Wenn dieſelben jedoch als
Mittel zur Unterſtützung dieſer Anſtalt das Erſparniß in Vov
ſchlag bringen, welches durch die von ihnen in Antrag gebrachte
Verſchmelzung der bisherigen vier Taubſtummenſchulen in zwei
dergleichen Jnſtitute zu erzielen ſein würde, ſo können Wir Un-
ſere getreuen Stände nur auf Unſeren voranſtehenden Beſcheid
verweiſen, wonach Unſere Beſchlußnahme über die angetragene
Verſchmelzung der Taubſtummenſchulen bis auf eine weitere
grundliche Unterſuchung des Zuſtandes und der Leiſtungen die-



eſetzt bleiben muß. Jn der Zwiſchenzeit kannr ren getreuen Ständen dem Blinden-Jn-
ſtitut in Halle zugewandte Theilnahme nur dadurch bethätigen,
daß demſelben, mit Vorbehalt der weiteren Beſchlußnahme Un-
ſerer getreuen Stände auf dem nächſten Landtage, durch Unſeren
Ober Präſidenten bis dahin aus dem bei dem ProvinzialSchul
Kollegium gegenwärtig verwalteten Erſparniß des Fonds für
Taubſtumme, fortdauernd Unterſtützungen gewährt werden.

Allgemeine Wege Ordnung.
13) Wir genehmigen die Wahl der Deputirten und deren

Skellvertreter zur kommiſſariſchen Berathung uber das gegen
wärtig in der Provinz geltende partikulare Wegerecht und wer-
den veranlaſſen, daß dieſe Berathung bald vor fich gehe.

Die Anträge und Bemerkungen zu welchen der Entwurf
einer allgemeinen Wege- Ordnung Veranlaſſung gegeben hat,
werden bei der ſchließlichen Bearbeitung deſſelben in Erwägung
genommen werden.

Wegulativ für die Beaufſichtigung der Stein und Braunkohlengruben.
14) Das dem Landtage vorgelegte Regulativ fur den Be

trieb und die Beaufſichtigung der Stein- und Braunkohlengru-
ben in den ehemals zum Königreich Sachſen gehörigen Landes-
theilen Unſerer Provinz Sachſen, haben Wir, unter Beruck-
ſichtigung der Wünſche Unſerer getreuen Stande, mittelſt Or-
dre vom 13. November d. J. Allerhochſt genehmigt. Bei der
Ausſchließung der Grafſchaften Mansfeld und Barby, ſo wie
des Amtes Gommern, von der Anwendbarkeit dieſes Regula-
tivs, muß es jedoch bewenden, da die deshalb erhobenen Be
denken ſchon früher der Gegenſtand einer naheren Erörterung
geweſen ſind und durch dieſelbe ihre vollſtändige Erledigung
gefunden haben. Auch können Wir dem Antrage: unter Auf-
hebung des landesherrlichen Regals der Stein und Braun-
kohlen, die Anwendbarkeit des Regulativs auf die ganze Pro
dinz auszudehnen, keine Folge geben, während die auf eine
freiere Bewegung des Bergbaues in den altpreußiſchen Landes-
theilen der Provinz ſich beziehenden Wunſche bei der im Werke
begriffenen Umarbeitung des Bergrechts in Erwägung genom-
men werden ſollen. Uebrigens haben Wir, unabhängig davon,
eine nähere Unterſuchung darüber angeordnet, ob die Freige-
bung der Verkaufspreiſe der Braunkohlen den Wuünſchen der
Grubenbeſitzer der genannten Landestheile entſpricht, und wer-
den bejahenden Falles keinen Anſtand nehmen, ſolche unter
denjenigen Bedingungen eintreten zu laſſen, welche die Siche-
rung Unſeres landes herrlichen Zehntrechtes erfordert.

Kriegéleiſtungen aus den Jahren 1805 1815.
15) Da Unſere getreuen Stände den proponirten Geſetz

Entwurf wegen Compenſation der gegenſeitigen aus der Kriegs
zeit herruührenden Forderungen, ungeachtet der bedeutend uber-
wiegenden Anſprüche der Staatskaſſen, nicht unbedingt accep-
tirt, ſondern beantragt haben daß die Compenſation auf die
ruckſtändige Forderung wegen gelieferter Pferde nicht ausge
dehnt, vielmehr dieſe ganz oder zum großen Theil aus Staats-
kaſſen berichtigt werden moge, ſo müſſen Wir Anſtand nehmen,
auf die Compenſation überhaupt weiter einzugehen und wer-
den zur Erfuüllung der uübernommenen Verpflichtung die Berich
tigung der ruckſtandigen Pferdelieferungsgelder aus Unſeren
Kaſſen anordnen. Da indeſſen eine gleichzeitige Verzicht
leiſtung auf weit höhere Gegenforderungen an das Herzogthum
Sachſen, Unſeren übrigen Unterthanen und namentlich dem
Markgrafthum Ober und Niederlauſitz gegenuber, wo eine
vollſtändige Compenſation ſtattgefunden hat, nicht zu rechtfer
tigen ſein wurde, ſo werden Wir eine Summe, welche dem
aus Unſeren Kaſſen fur die Pferdelieferung zu bezahlenden Be-
trage entſpricht, als Theilzahlung auf Unſere Forderungen

don den verpflichteten Landestheilen erheben laſſen und über
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deren Vertheilung und Aufbringung das Gutachten Unſerer
getreuen Stande erfordern.

Eichsfeldſche Kriegs Contribution.
16) Das wiederholte Geſuch, den Bewohnern des Eichs-

feldes, der Grafſchaft Hohenſtein und der Städte Muhlhauſen
und Nordhauſen eine Vergütung fur die in den Jahren 1806

1807 von ehnen getragene franzöſiſche Kriegs Contribution
aus Billigkeitsgrunden zu gewahren, haben Wir einer aberma-
ligen reiflichen Pruüfung unterworfen. Jn Erwägung der hier
bei obwaltenden Verhaltniſſe und weil bereits prakludirte For
derungen nicht weiter beruckſichtigt werden durfen, konnen Wir
zwar zu einer ſolchen Gnadenbewilligung Uns nicht bewogen
finden, ſind jedoch nicht abgeneigt, dem betheiligten Landestheile
durch Herſtellung von Communications-Straßen eine Unterſtuü-
tzung bald möglichſt zu gewahren, um dadurch Unſere landesvaä
terliche Hulfe auf eine andere Weiſe eintreten zu laſſen.

Aufhebung des S. 2 der Ablöſungs- Ordnung vom 7. Juni 1821.
17) Die gutachtlichen Bemerkungen und Antrage zu dem

vorgelegten Entwurf einer Verordnung „wegen Aufhebung des
2 der Ablöſungs- Ordnung vom 7. Juni 1821 und wegen Er

leichterung der Ablöſung der auf dem Grundbeſitz haftenden
Spann- und Handdienſte aller Art für diejenigen Landestheile
der Provinz Sachſen, in denen die gedachte Ablöſungs- Ordnung
Anwendung findet“ werden bei den ferneren Berathungen uüber
das Geſetz erwogen werden.

Was den wiederholten Antrag
auf Herſtellung einer Landrenten-Bank nach Maßgabe der im
Königreich Sachſen beſtehenden, oder auch nach der durch
die Geſetze vom 16. Auguſt 1834 und 8. Auguſt 1836 in ei
nem Theile der Provinz Weſtphalen eingefuhrten Einrich-
tung, und auf Vorlegung eines desfallſigen Geſetz- Entwurfs
an den nächſten Provinzial- Landtag

betrifft, ſo können Wir nur auf Unſeren Landtags- Abſchied vom
6. Auguſt 1841 zuruckweiſen, wobei Wir jedoch eroöffnen, daß,
mit Rückſicht auf die Ergebniſſe der angeſtellten Ermittelungen
uüber das im Eichsfelde obwaltende Bedurfniß einer ſolchen Til
gungs- Kaſſe zur Erleichterung der Ablöſung der Reallaſten, die
zur Errichtung derſelben erforderlichen Anordnungen nach dem
Wunſche des fruheren Landtags bereits getroffen ſind.

Wahl des Ausſchuſſes wegen Regulirung des Land Armenweſens.
18) Dem von Unſeren getreuen Ständen gewählten Aus-

ſchuſſe zur Theilnahme an den Berathungen uüber die Einrich-
tung des Land Armen Verbandes haben Wir bereits durch
Unſere Ordre vom 29. September dieſes Jahres die Beſtätigung
ertheilt.

Wahl der Mitglieder des ſtändiſchen Ausſchuſſes.
19) Die von Unſeren getreuen Ständen vorgenommenen

Wahlen der Mitglieder des ſtändiſchen Ausſchuſſes beſtätigen
Wir hierdurch.

Wahl der ſtändiſchen Mitglieder für die ReviſionsCommiſſtonen
in Jagd Theilungs Sachen.

20) Auf die Uns erſtattete Anzeige über die in Gemäßheit
der Beſtimmungen des F. 25 der Verordnung vom 7. Marz d.
J. vorgenommene Wahl der ſtandiſchen Mitglieder fur die Re-
viſions-Kommiſſionen in Jagd-Theilungsſachen wollen Wir die

J. fur den Regierungs-Bezirk Magdeburg
a) auf den Landrath von Veltheim auf Veltheimsburg, und
b) den Rittergutsbeſitzer Major Grafen von Wartensleben

auf Carow, als deſſen Stellvertreter.
II. fur den Regierungs-Bezirk Merſebur

a) Hof-Jagermeiſter Grafen von der Aſſeburg auf
dorf,

b) den Rittergutsbeſitzer von Helldorf auf St. Ullrich, und
a) den Rittergutsbeſitzer Rudloff auf Mucheln, als Stell

vertreter des Erſten,

eis



p) den Rittergutsbeſitzer von Trotha auf Schkopau, als

Stellvertreter des Zweiten. J.
III. fur den Regierungs- Bezirk Erfurt

a) den Landrath von Bultzingslöwen auf Heinrode,
b den Landrath von Byla auf Wolkramshauſen, und

a) den Landrath von Hanſtein auf Ershauſen, als Stell
vertreter des Erſten,

b) den Oberſt Lieutenant von Knorr auf Sollſtedt, als
Stellvertreter des Zweiten,

gefallenen Wahlen hiermit beſtätigen.

II. Auf die ſtandiſchen Petitionen.
Verpflichtung der Patrone in den ehemals ſächſiſchen Landestheilen zu

Kirchen und Schul Bauten
Aus der Petition Unſerer getreuen Stande haben Wir

mit Wohlgefallen erſehen, daß bald nach dem Zuſammentritt
des letzten Provinzial Landtages die Mitglieder der Stande des
erſten, zweiten und vierten Standes aus dem Herzogthume
Sachſen ſich in dem Wunſche vereinigt haben, über die wegen
der Beitragspflicht der Patrone in den vormals ſachſiſchen Lan-
destheilen zu Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten ſtreitigen Rechts-
fragen eine freiwillige Vereinigung zu treffen, daß demgemäß
ſoſort Verhandlungen unter ihnen gepflogen worden ſind, und
daß dieſe zuletzt auch zu einem Uebereinkommen geführt haben,
welches Unſere getreuen Stände, in ihrer Geſammtheit unter
Bezeugung ihrer Freude über dies Ergebniß freundlicher Ver-
ſtandigung, den beſtehenden Verhältniſſen ganz angemeſſen und
entſprechend achten.

Je mehr Wir nur bedauern konnten, daß die fruheren Ver-
ſuche zu einem freiwilligen Uebereinkommen auf den desfalls
von Unſeres hochſeligen Herrn Vaters Majeſtät gegen die Stan-
de der Provinz Sachſen ausgeſprochenen Wunſch ohne Erfolg
geblieben waren, deſto aufrichtiger theilen Wir mit Unſeren ge-
treuen Standen die Freude an dem nunmehr gewonnenen Re-
ſultate. Wir haben daher auch in Uebereinſtimmung mit dem
von Unſeren getreuen Standen gemachten Antrage und unter
Hinweiſung auf die in der Petition derſelben entwickelten Vor
ſchläge Unſer Staats- Miniſterium angewieſen, ſofort die Aus-
arbeitüng eines Geſetzes vorzubereiten und ſolches dergeſtalt zei-
tig Uns vorzulegen daß die Publikation deſſelben in der nach-
ſten Zeit erfolgen kann.

Da ſonach eheſtens die Verkündigung des neuen Geſetzes
erwartet werden kann, ſo iſt kein Bedürfniß vorhanden, eine
abermalige Suspenſion der über die Patronats Leiſtungen ſchwe-
benden Prozeſſe eintreten zu laſſen.

Gerichts Kommiſſion fur die Stadt Hornburg.
2) Dem Antrage auf Bewilligung einer permanenten Ge-

richts- Kommiſſion für die Stadt Hornburg ſteht entgegen, daß
ſich für die Gerichts- Kommiſſion kein Bezirk bilden laßt, der
einen Richter vollſtändig beſchäftigen wurde, und daß es an ei-
nem Gerichts Lokale fehlt, indem das alte, der Domainen-Ver-
waltung uüberwieſene Gerichtshaus für dieſe unentbehrlich iſt.
Aus dieſem Grunde iſt die Stadt- Gemeinde bereits früher mit
dieſem Antrage zurückgewieſen worden. Bei der nicht mehr als
1 Meile betragenden Entfernung der Stadt Hornburg von
Oſterwick, wo das Land und Stadtgericht, zu deſſen Gerichts-
Sprengel Hornburg gehört, ſeinen Sitz hat, iſt auch die Ab-
haltung monatlicher Gerichtstage nicht angemeſſen, und würde
mit anderen fur den Geſchaftsbetrieb entſtehenden Nachtheilen
in keinem Verhältniſſe ſtehen.

Beſchränkung des eximirten Gerſchtsſtandes.
3) Die Petition Unſerer getreuen Stände

den eximirten Gerichtsſtand zu beſchraänken und namenilich die
Subaltern- Beamten davon auszuſchließen

berührt einen Gegenſtand, deſſen praktiſche Wichtigkeit nicht ver-
kannt werden kann. Wir haben Unſeren Juſtiz- Miniſter ange-
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wieſen die nähere Pruüfung der Sache im legislativen Wege zu
veranlaſſen, insbeſondere in der Beziehung, ob durch Erweite-
rung der bereits beſtehenden Delegation der obergerichtlichen Ge
richtsbarkeit auf die Untergerichte den Wünſchen der getreuen
Stande zu willfahren ſein dürfte.

Spielbank auf dem Bahnhofe zu Cöthen.
4) Auf den Antrag Unſerer getreuen Stände, Uns dahin

zu verwenden, daß die öffentliche Spielbank auf dem Bahn-
hofe zu Cöthen aufgehoben werde eroöffnen Wir denſelben, daß
Wir ſeit der Errichtung dieſer Spielbankchemüht geweſen ſind,
die Aufhebung derſelben zu bewirken. DieſröBemuhungen ſind
leider ohne Erfolg geblieben. Um jedoch die unglücklichen Fol-
gen, welche aus der Fortdauer der Spielbank bereits entſtan-
den ſind, künftig abzuwenden, werden Wir unverzuglich eine
Verordnung erl ſſen, durch welche das Spielen diesſeitiger
Unterthanen bei der Spielbank zu Cöthen, bei gleicher Strafe,
wie das Hazardſpiel im Jnlande, verboten werden wird.

Magdeburgſche Freitiſch Fonds.5) Ein Anſpruch dareg, du es
4) der urſprungliche Fonds der magdeburgſchen Freitiſche

nebſt den ſpäter durch Erſparniſſe gewonnenen Summen
vollſtändig wiederhergeſtellt und, wie fruherhin, abge-
ſondert verwaltet werde,

2) das Kollatur- Recht der magdeburgſchen aältern Stande
denſelben zurückgegeben werde,

iſt, wie Unſeren getreuen Standen ſchon fruher eröffnet wor
den, rechtlich nicht zu begrunden. Bei dem beſonderen Werth,
welchen dieſelben auf dieſen Gegenſtand legen, wollen Wir je-
doch die fruühere Bewilligung von 1000 Rihlrn. jährlich zur Ver
wendung fur jene Freitiſche wieder eintreten und dieſe Summe,
unter Wiederherſtellung des Kollatur- Rechts der magdeburg-
ſchen älteren Stände, zur beſonderen Verwaltung auszahlen,
imgleichen auch zu dieſem Behuf, wenn Unſere getreuen Stande
es wunſchen, den aus den Erſparniſſen der früheren Verwal
tung gebildeten Fonds uberweiſen laſſen, jedoch nur mit der
Maßgabe, daß die jaährlichen Zinſen dieſes Fonds auf die Sum-
me der 1000 Rthlr. in Abrechnung gebracht werden. Die Ein-
richtung der künftigen beſonderen Verwaltung und die genaue
Beſtimmung der auszuübenden Kollatur-Rechte macht noch eine
nähere Verhandlung nöthig, und werden Wir in Erwägung
nehmen, ob dieſelbe in einer Verſammlung der Kreisſtände der
betheiligten Kreiſe angemeſſen ſtattfinden könne.

Einführung des Jmpf Zwang
6) Wir muſſen Bedenken tragen, durch weiteren Zwang

auf die Ausführung einer Anordnung im Allgemeinen hinzu-
wirken, welcher bereits Unſere Unterthanen, nach der gewon-
nenen Ueberzeugung von der Nutzlichkeit derſelben, mit immer
größerer Bereitwilligkeit entgegenkommen, und nahmen des-
halb Anſtand, dem von Unſeren getreuen Standen gemachten
Antrage, daß die Unterlaſſung der Schutzpocken-Jmpfung in
nerhalb des erſten Lebensjahres von Seiten der Eltern und Votk-
munder, mit einer Polizeiſtrafe belegt werde, im weiteren
Umfange Folge zu geben.

Sollte ſich wider Erwarten an einzelnen Orten ein auf
Vvrurtheilen oder aäußeren Einfluſſen beruhender hartnackiger
Widerſtand in beſorglichem Maße kundgeben, ſo finden Wir
nichts dagegen zu erinnern, daß dort vorübergehend durch le
kale Verordnungen Koerzitiv- Maßregeln vermittelſt Androhung
von Polizeiſtrafen, die jedoch die Höhe von 1 bis 5 Rthlr. nicht
uüberſteigen durfen, getroffen werden.

Dem Vorſchlage, daß von Seiten der Regierung eine Vee-
anſtaltung getroffen werde, um ſtets und überall gute Kuh-
pocken Lymphe zum Jmpfen zu haben ſtellt ſich die Schwie-
rigkeit entgegen, daß erfahrungsmäßig die Gelegenheit zur
Erlangung echter KuhpockenLymphe nur hochſt ſelten ſich dar
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bietet, indeſſen wollen Wir, daß von Seiten der Verwaltung
Alles geſchehe, was zur Herbeiſchaffung echter Kuhpocken-

ein kann.Lymphe forderlich ſ 22 Silbergroſchenſtücke.

7) Was den Antrag wegen Aufrechthaltung und vollſtän
diger Ausführung der Vorſchriften des Geſetzes uber die Munz-
Verfaſſung in den preußiſchen Staaten vom 30. September
1821 bezüglich auf die 2 Silbergroſchenſtucke betrifft, ſo iſt
über dieſen Gegenſtand bereits durch die inzwiſchen erfolgte
Verordnung voug8. Juni d. J., betreffend die Ausgabe von
2 Silbergroſchönſtucken Scheidemunze, entſchieden worden.
Das Beduürfniß einer ſolchen Scheidemünze war lange und viel-
fältig empfunden und zur Sprache gekommen, und die Einfuh-
rung derſelben, nachdem jetzt die alten Courantſtucke der
Circulation ſchon zum größten Theil entzogen ſind, iſt nach
grundlicher Erwägung der obwaltenden Verhaltniſſe, zur Be
quemlichkeit im kleineren Handel und Verkehr, fur zweckmäßig
und nöthig erkannt worden.

Aufhebung der Z3wangs Zahlung in Kaſſen Anweiſungen
8) Wenngleich Wir den Antrag Unſerer getreuen Stände,

die Verordnung vom 21. Dezember 1824, wonach bei Zahlun-
gen an die Staats-Kaſſen die Hälfte derſelben in KaſſenAnwei-
ſungen zu entrichten iſt, aufzuheben, nicht in ſeinem ganzen
Umfange gewähren können da die allgemeine Verbreitung die-
ſes bequemen Zahlungsmittels durch deſſen Anwendung bei ſol-
chen Zahlungen mit bedingt wird; ſo haben Wir doch Unſeren
Finanz- Miniſter angewieſen Anordnungen zu treffen, wodurch
die für die Steuerpflichtigen mit jener Verpflichtung verbunde-
nen Beſchwerden inſoweit und ſo lange beſeitigt werden, als
dies die Umſtande geſtatten.

Anlegung von Chauſſeen.
M Bei der Einleitung von Chauſſee-Neubauten muß zu-

narhſt auf den Ausbau der größeren allgemeinen Handels und
Verkehrs-Straßen der Monarchie Rückſicht genommen werden.
Dergleichen Hauptſtraßen ſind zur Zeit mehrere in der Provinz
Sachſen im Bau begriffen, und es werden dafur die disponi-
blen Mittel noch auf einige Jahre hinaus in Anſpruch genom-
men; ſo daß Wir Unſeren getreuen Standen eine Ausſicht auf
Ausführung der von ihnen beantragten Chauſſeebauten

1) von Langenſalza nach Tennſtadt,
2) von Benneckenſtein bis Rothenſutte,
3) von Magdeburg über Gommern nach Zerbſt,

aus Staats-Fonds nicht gewähren können.
Dagegen ſind Wir gern geneigt, zur Ausfuhrung dieſer

im provinziellen Jntereſſe allerdings wichtigen Chauſſeen ange-
meſſene Prämien aus der Staatskaſſe zu bewilligen, wenn die-
ſelben durch die betreffenden Kreisſtände, oder durch Actien
Vereine unternommen werden ſollten.

Führung der Eiſenbahnlinien.
10) Soweit es mit dem Hauptzwecke der Eiſenbahnen ver-

einbar und nach den Verkehrs und Terrain- Verhältniſſen ohne
unverhältnißmäßigen Koſten-Aufwand thunlich iſt, wird, wie
es ſeither geſchehen ſo auch künftig darauf Bedacht genommen
werden, die Bahnen im eigenen Lande zu fuhren und die im
Bahnzuge liegenden Städte zu beruhren.

Weſtphäliſche 3wangs Anleihe.
1) Auf die Petition wegen Berichtigung eines Theils der

Anſprüche aus den von der ehemaligen weſtphaliſchen Regie-
rung in den Jahren 1808, 1810 und 1812 ausgeſchriebenen
Zwangs-Anleihen eröffnen Wir Unſeren getreuen Standen, daß
die dem Artikel 13. Nr. 5 des Vertrages mit Hannover, Kur
heſſen und Braunſchweig vom 29. Juli 1842 entſprechende Be-
ſtimmung unter Nr. 3 Unſerer Hrdre vom 3. Marz d. J.,
wonach die aus jenen Zwangs- Anleihen herruhrenden Forde-
rungen weder ganz noch theilweiſe anerkannt werden ſollen, auf
wiederholter ſorgfaltiger Erwägung der Verhaltniſſe beruht,
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weshalb Wir uns nicht bewogen finden können von dieſer Be
ſtimmung Ausnahmen eintreten zu laſſen.

Aufhebung der Salzverbrauchs Kontrolle.
12) Die Ermaßigung des Salzverkaufs-Preiſes von 15

Rthlr. auf 12 Rthlr. fur die Tonne, verbunden mit der Erho
hung der Salzpreiſe in einigen benachbarten Staaten, hat es
zugelaſſen, die Salzverbrauchs-Kontrolle, wenngleich vorerſt
nur verſuchsweiſe, in mehr als zwei Drittheilen derjenigen
Kreiſe der Provinz Sachſen aufzuheben, in welchen ſie bisher
beſtand. Zu der Zahl der von dieſer Kontrolle befreiten gehd
ren auch die Kreiſe Langenſalza und Sangerhauſen, mit Aus-
nahme der graflich Stolbergſchen Beſitzungen, und iſt ſomit
dem beſonders ausgeſprochenen Wunſche Unſerer getreuen
Stande wegen Aufhebung jener Kontrolle in den Städten Lan
genſalza und Sangerhauſen bereits entſprochen. Dagegen ver-
mögen Wir die Salz- Kontrolle zur Zeit weder ganz abzuſchaffen,
noch auch das Furſtenthum Eichsfeld, zu deſſen Gunſten Unſere
getreuen Stande ſich ebenfalls beſonders verwendet haben, da
von zu befreien, weil in unmittelbarer Nähe ſolcher Gebiete,
in welchen ein beträchtlich geringerer Salzpreis beſteht, der
Reiz zur Einſchwäarzung zu groß iſt, als daß nicht beſondere
Vorkehrungen zur Verhutung deſſelben, ſelbſt im Intereſſe der
betheiligten Unterthanen nothwendig waren. Eine Verglei-
chung des Salzverbrauchs in der Provinz Sachſen gegen die
übrigen Provinzen Unſerer Monarchie im laufenden Jahre hat
ſogar ergeben, daß mit Abſchaffung der Kontrolle eher zu weit
vorgeſchritten ſei, als daß ſolche ſchon jetzt einer weiteren Be
ſchränkung unterliegen durfte.

Indeſſen werden Wir, wie ſeither, ſo auch ferner, auf die
Einführung gleicher Salzpreiſe in allen deutſchen Ländern mög
lichſt hinwirken, damit jeder Reiz zur Salz-Einſchwäaärzung be
ſeitigt und die Salz- Kontrolle überall unnöthig werde.

Exrmäßigung der Salzpreiſe in den Kreiſen Ziegenrück und
Schleuſingen.

13) Wenn die Kreiſe Schleuſingen und Ziegenrück, gleich
anderen iſolirten Theilen Unſerer Monarchie, ſeither einen nie-
drigeren, als den allgemeinen geſetzlichen Salzpreis bezahlt haben,
ſo iſt dies keinesweges geſchehen, um ihnen vor anderen Lan-
destheilen eine Begünſtigung zu gewähren, ſondern es iſt dieſe
Ausnahme nur durch die Schwierigkeit geboten, die Einſchwär
zung fremden Salzes zu verhuten. Sie haben demnach durch
dieſen zufälligen Umſtand ſchon ſeit einer Reihe von Jahren
eine Wohlthat genoſſen, welche Wir erſt jetzt, und zwar in
noch beſchränkterem Maße, durch den allgemeinen Steuer-Er-
laß Unſeren übrigen Unterthanen haben zuwenden können. Es
liegt daher keine Veranlaſſung vor, jenen Landestheilen aus
dieſer Rückſicht ausnahmsweiſe neue Beguüünſtigungen zuzu-
wenden, während die Nachtheile ihrer iſolirten Lage durch den
Zoll-Verein ganz oder zum groößten Theile ausgeglichen ſind.

Dem Kreiſe Schleuſingen iſt übrigens erſt neuerdings in
Anerkenntniß der unverhältnißmäßigen Höhe ſeiner Grundſteuer
ein nicht unbedeutender Erlaß derſelben bewilligt.

Reviſion des Stempel- Geſetzes vom 7. März 1822.
14) Die Anträge wegen Abänderungen einiger Vorſchrif

ten des Stempelgeſetzes können nur bei einer Reviſion der Stem-
pelſteuer- Geſetzgebung in Erwägung kommen. Bis dahin muß
es bei den beſtehenden Vorſchriften bewenden.

Gewerbe Polizeigeſetz und Gewerbeſteuer der Kaufleute und Krämer.
15) Das allgemeine Gewerbe Polizeigeſetz, um deſſen Be-

ſchleunigung Unſere getreuen Stande bitten, iſt noch in der Be
rathung begriffen, den frühern Anträgen in Betreff der Reiſenden
zum Zwecke des Suchens von Waarenbeſtellungen jedoch durch
Unſere Ordre vom 8. December d. J. im Weſentlichen bereits
entſprochen.

Auch haben Wir den Wunſch wegen Vermehrung der durch
die Beilage B. zum Gewerbeſteuer Geſetz vom 30. Mai 1820



für die Gewerbeſteuer Veranlagung in den Klaſſen A., B., C.,
D., E. F. und H. vorgeſchriebenen Steigeſätze durch Unſere
Ordre vom 24. November C. zu berückſichtigen Uns gern bewo-
en gefunden, da eine langere Erfahrung die Zulaſſigkeit undNutchteit einer ſolchen Maßregel herausgeſtellt hat. Dagegen

kann weder die nach dem vorgedachten Geſetze von den Klaſſen der
Handeltreibenden zu erlegende Gewerbeſteuer herabgeſetzt werden,
indem dieſe in Vergleich mit der Steuer anderer Gewerbsklaſſen
nicht zu hoch iſt, noch erſcheint es ſtatthaft, in Anſehung der
Klaſſen der Handeltreibenden Abweichungen von der fur alle
nach Mittelſaätzen ſteuernden Klaſſen gegebenen Beſtimmung
eintreten zu laſſen, nach welcher diejenigen Gewerbtreibenden,
deren Geſchaft von geringerem Umfange iſt, von den Jnhabern
erheblicherer Gewerbe in der Steuer übertragen werden müſſen.
Die Meinung, als ob Handwerker, welche mit Gegenſtanden
ihres Gewerbes handeln wie Handeltreibende, und als ob ſol-
che Handler, welche von einem kaufmanniſchen Geſchaft zurück
getreten ſind, fortgeſetzt in der Klaſſe A. Gewerbeſteuer ent-
richten muüßten, ſtimmt mit den beſtehenden Vorſchriften nicht
überein, nach welchen jene Handwerker in der Klaſſe II. und
die bezeichneten Handler in der Klaſſe B. die mehrerwähnte
Steuer zu erlegen haben.

Wiederherſtellung der früheren Schlachtſteuer Stückſätze.
16) Die bei Einführung der Mahl- und Schlachtſteuer in

den einzelnen ſteuerpflichtigen Städten normirten und ſeitdem
meiſt unverandert gebliebenen Satze, nach welchen die Schlacht
ſteuer erlegt werden kann, wenn es nicht vorgezogen wird, die
ſelbe auf Grund der wirklichen Verwiegung des ausgeſchlachte-
ten Viehes zu entrichten, haben auch außerhalb der Provinz
Sachſen einer Reviſion unterworfen werden muſſen, weil ſie
den örtlichen Verhaltniſſen nicht mehr entſprachen, indem in
Folge des Friedens, bei vorgeſchrittener landwirthſchaftlicher Kul
tur, an den meiſten Orten auch die Viehzucht ſich bedeutend
gehoben hatte und aus dieſem Grunde das Durchſchnittsgewicht
des Schlachtviehes anſehnlich geſteigert war.

Jn Folge deſſen ſind neue, auf das Gewicht, welches das
in den einzelnen Stadten zur Schlachtung gelangende Vieh im
Durchſchnitte hat, gegründete Stuückſatze eingeführt worden.
Sollte die Erfahrung lehren, daß dieſe Sätze an einem oder
dem andern Orte der Ermäßigung wirklich beduürfen, ſo wird
ſolche angeordnet werden auf die allgemeine Aufhebung derſel-
ben und auf die Wiederherſtellung der früheren Stückſätze, wel
che von Unſeren getreuen Ständen befürwortet worden iſt, laßt
ſich jedoch nicht eingehen, weil die aufgehobenen Stuückſatze we
der zu einer gleichmaßigen Beſteuerung, noch zur Erhebung des
geſetzlich vorgeſchriebenen Steuerſatzes führten, und dieſes Miß-
verhaltniß nicht wiederhergeſtellt werden kann.

Wollgarn-Eingaugsſtener.
17) Auf den von Unſeren getreuen Standen befürworteten

Antrag, den Eingangs- Zoll für auslandiſches Wollgarn bis auf
15 bis 20 Rthlr. vom Centner zu erhöhen, konnen Wir für
jetzt ſchon um deswillen nicht eingehen, weil nach dem Vereins-
Zollgeſetz allgemein durchgreifende Veränderungen des Zoll-
Tarifs der Regel nach nur von drei zu drei Jahren eintreten
ſollen, wahrend der dermalen geltende Tarif erſt im Jahre
4842 fur die drei Jahre 1843, 1844 und 1845 feſtgeſetzt iſt.
Es wird daher erſt um die Zeit, wo es ſich um die allgemei-
meinere Reviſion dieſes Tarifs handelt auch jener Antrag mit
zur Erwagung kommen koönnen, wobei Wir jedoch, ſchon jetzt
Unſere getreuen Stände darauf aufmerkſam machen wollen, daß
die inlandiſche Fabrikation gewiſſe Arten des engliſchen Wollen-
garns, welche bis jetzt aus inlandiſcher Wolle nicht herzuſtellen
Hnd, ſchwer würde entbehren konnen, und daß die Vertheue-
rung dieſes nothwendigen Fabrik- Materials durch Erhöhung des
darauf liegenden Einfuhrzolles nur zur Verminderung der Aus-

e zT e e
fuhr an Wollenwaaren führen, mithin der knlandiſchen Gewerb
ſamkeit möglicherweiſe mehr ſchaden als nützen könnte.

Maiſchſteuer.
18) Die Kontrolle über den richtigen Eingang der Brannt-

wein-Steuer iſt gegenwartig auf die Anmeldung des Brennerei-
Betriebs für die Dauer eines Monats gegründet, und demge
mäß beſtimmt der 9. 2. des Regulativs wegen Beſteuerung des
inländiſchen Branntweins vom 1. December 1820, daß die
Brennereibeſitzer jene Anmeldung genau und vhne alle Abwei-
chung befolgen ſollen. Zur Erleichterung rennerei Betrie-
bes ſind bereits diejenigen Abweichungen vo tieſer allgemeinen
Vorſchrift zugelaſſen, welche mit einer wirkſamen Kontrolle
vereinbar erſcheinen, und müſſen Wir um ſo mehr Anſtand
nehmen, die weiterhin erbetenen Erleichterungen eintreten zu
laſſen, als ſich ein allgemeines Bedürfniß dazu ſeither nicht
herausgeſtellt hat.

Beſteuerung der Rübenzucker Fabrikatien.
19) Auf den Antrag:

daß das fur die Beſteuerung, ſowohl des Koloniale, wie
des Rübenzuckers, dermalen beſtehende Abgaben Verhaltnoß
auch für die mit dem 1. September 1844 eintretende Steuer
Periode beibehalten und die Beſtimmung in der Ueberein-
kunft vom 8. Mai 1841, wonach, von dem obengedachten
Zeitpunkte an, der inländiſche Rübenzucker jedenfalls mit ei
ner Steuer von 20 pCt. des auf dem fremden Rohzucker
ruhenden Eingangszolles belegt werden ſoll, aufgehoben wer-
den moge,

iſt wegen der Verbindlichkeiten gegen die Zoll Vereinsſtgaten nach
den unter denſelben beſtehenden Dertragen nicht einzugehen.

Unſere getreuen Stande durfen indeſſen verſichert ſein, daß
Wir die Wichtigkeit der Rübenzucker- Fabriken namentlich für
die dortige Provinz, in vollem Maße würdigend, denſelben Un
ſeren Schutz fortwährend inſoweit angedeihen laſſen werden, als
dies aus höheren Rückſichten irgend zuläſſig erſcheint.

Tabacks Steuerklaſſe des Kreiſes Reuhaldensleben.
20) Der beantragten Herabſetzung des Kreiſes Neuhaldens

leben in die dritte Tabacks Steuerklaſſe kann nicht entſprochen
werden, da, abgeſehen von den Berufungen, welche eine ſolche
Veranderung im Einzelnen nach ſich ziehen wurde, die nach dem
ungunſtigen Ausfall der vorjährigen Tabacks- Aerndte nicht zu
beurtheilenden Ertrags-Verhältniſſe, die zweite Klaſſe dermalen
nicht zu hoch für den gedachten Kreis erſcheinen laſſen. Sollto
ſich aber bei der von drei zu drei Jahren vorzunehmenden Revi-
ſion der Einſchätzung zeigen daß die Ertrags Verhältniſſe des
mit Taback bebauten Landes in demſelben ſich dergeſtalt wirk-
lich geändert hätten, daß dadurch ſeine Verſetzung in eine gerin-
gere Klaſſe bedingt würde, ſo wird das Geſuch im gewöhnlichen
Verwaltungswege ſeine Erledigung finden.

Fährgeld Tarif für Tippelskirchen und Gottesgnaden.
21) Die Beſchwerde über die unverhältnißmäßige Höhe

des Tarifs auf den Fähr- Anſtalten zu Tippelskirchen, Gottes-
gnaden, Groß und Klein-Roſenburg hat zu einer Unterſuchung
Veranlaſſung gegeben, in deren Folge eine den Wünſchen Un-
ſerer getreuen Stande möglichſt entſprechende Ermaßigung der
Fährgeld-Satze eintreten wird.

Die dieſerhalb getroffenen Einleitungen haben nur des-
halb noch nicht beendigt werden können, weil die in Anſpruch
genommenen Befreiungen aus beſonderen Rechtstiteln zeitrau-
bende Unterſuchungen nöthig gemacht haben.

Allgemeine Dorf -Ordnung.-
22) Wenn Unſere getreuen Stände darauf antragen, daß

eine die öffentlichen Verhältniſſe und die Verfaſſung der Land
gemeinden im Allgemeinen regulirende Dorf Ordnung entwov
fen und dieſer Entwurf dem Provinzial Landtage zur Begut-
achtung vorgelegt werden möge, ſo eröffnen Wir denſelben,
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daß Wir gern geneigt ſind, den durch veränderte Zuſtände in
dem ländlichen Gemeindeweſen veranlaßten Mangeln nach Be
dürfniß durch beſondere legislative Feſtſetzungen Abhuülfe zu
verſchaffen. Unſer Ober Präſident wird angewieſen werden,
diejenigen Gegenſtände ſpeciell zu verfolgen und anzuzeigen, die
einer beſonderen Erledigung durch legislative Feſtſetzungen vor
zugsweiſe bedurftig ſind. Dabei wird namentlich der weitere
Antrag Unſerer getreuen Stände, den Land Gemeinden zu ge

atten,S wlengen Beſchlüſſe zu faſſen, gepruft werden. Dagegen

können Wir das Bekärfniß eines die Kommunal-Verhaltniſſe
der Land- Gemeinden in ihrem ganzen Umfange umfaſſenden
allgemeinen Geſetzes nicht anerkennen und haben von deſſen
Erlaſſe um ſo mehr Abſtand zu nehmen beſchloſſen, als durch
die Feſtſtellung die Gemeinde Verhaltniſſe des platten Landes
nach allgemeinen und gleichmäßigen Grundſatzen unfehlbar
mannigfache Verhaltniſſe, welche in den einzelnen Landesthei-
len verſchieden, aber im Recht und in der Verfaſſung wohl be
grundet ſind, ohne Bedürfniß ſelbſt dann verletzt und erſchüt-
tert werden konnten, wenn wie in der Denkſchrift bevorwor-
tet wird, die Einfuhrung der allgemeinen Dorf- Ordnung ledig-
lich von dem Willen der betheiligten Gemeinden abhangig ge-

macht werden ſollte. Auch eine Codifizirung der zur Zeit be-
ſtehenden, auf die ländlichen Kommunal Verhaltniſſe ſich be
ziehenden geſetzlichen Beſtimmungen iſt bedenklich; ſie ſtort die
naturgemäße Entwickelung des ländlichen Gemeindeweſens und

tritt der Wirkſamkeit des eigenen praktiſchen Sinnes der be-
theiligten Gemeinden hemmend entgegen, der in der Regel eine
den örtlichen Bedürfniſſen entſprechende, durch allgemeine Ge-

ſetze in dieſem Grade nie zu erreichende Ausgleichung der Zu
ſände herbeizufuühren im Stande ſein wird.

Dieſe aus reiflicher Erwägung hervorgegangenen Geſichts-
punkte muſſen bei der Geſetzgebung leitend ſein. Jhre Aufgabe
beſchränkt ſich daher auf die Entſcheidung ſolcher Fragen, wel
che auf dem bezeichneten Wege ihre Erledigung nicht finden
können, fur die aber auch die beſtehenden geſetzlichen Beſtim
mungen keinen genügenden Anhalt darbieten. Jn dieſem Geiſte
iſt das Armenweſen und die Verpflichtung der Kommunen zur
Aufnahme neu anziehender Perſonen durch beſondere Geſetze
bereits regulirt; der Einfluß, den die Dismembration länd-
licher Grundbeſitzungen auf die Verhaltniſſe der Gemeinde
äußert, iſt Unſerer Aufmerkſamkeit nicht entgangen und, wie
Unſeren getreuen Ständen bekannt, bereits der legislativen
Berathung uüberwieſen.

Vermehrte Vertretung der Städte auf den Kreistagen.
23) Den Antrag, die Vorſchrift des 9.4 sub c. der Kreis

Ordnung fur die Provinz Sachſen vom 17. Mai 1827 dahin
zu erweitern, daß in denjenigen Kreiſen, zu welchen nur eine
Stadt gehort, die Kreistage durch zwei ſtädtiſche Deputirte be
ſchickt werden durfen, wollen Wir genehmigen ſofern die be
treffende Stadt ſelbſt eine ſolche Erweiterung ihrer Vertretung
in Antrag bringt.
Dauer des Grundbeſitzes für die Wählbarkeit im Stande der Städte.24) Was den Antrag gdie

die Vorſchrift des 5 Nr. 1 des Geſetzes vom 27. Marz
1824 dahin zu modifiziren daß zur Waählbarkeit eines Land
tags Abgeordneten im Stande der Städte nur ein Svjaähriger
Grundbefſitz ſtatt der vorgeſchriebenen 10jaährigen Dauer deſ-
ſelben erfordert werde,

ſo geben Wir unſeren getreuen Ständen zu erkennen daß Wir
es dermalen im Allgemeinen nicht rathſam finden Verande-
rungen in der ſtändiſchen Verfaßung vorzunehmen. Indeſſen
wollen Wir den obigen Antrag, da überdies von den Landta
gen anderer Provinzen eine ahnliche Bitte eingegangen iſt,
nicht aus den Augen verlieren und prüfen laſſen od in Bezug
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auf die Dauer des ſtädtiſchen Grundbeſitzes ein ſo dringendes
Bedürfniß vorhanden iſt, welches Uns zu einer Abweichung
von dem gedachten Grundſatze beſtimmen könnte.

Wenn ubrigens Unſere getreuen Stande daruber in Zwei-
fel ſind, ob der in der vorgedachten geſetzlichen Beſtimmung
fur die Wahlbarkeit vorgeſchriebene 10jährige Grundbeſitz ſich
auf ein und daſſelbe Grundſtück beziehe, oder ob nur 10jähri
ges Grund Eigenthum überhaupt erforderlich ſei, gleichviel,
ob das Objekt des Grundbeſitzes gewechſelt habe, ſo eroffnen
Wir denſelben, daß, da das Geſetz, als Bedingung der Wahl
barkeit fur alle Stande Grundbeſitz, erfordert,

die in auf und abſteigender Linie ererbt, oder auf andere
Weiſe erworben und zehn Jahre lang nicht unterbrochen iſt,

der Grundſatz feſtgehalten werden muß, daß der 10jahrige un
unterbrochene Beſitz eines und deſſelben Grund Eigenthums
nachgewieſen werden muſſe.

Oeffentlichkeit der Stadtverordneten Verſammlungen.
25) Die Veränderung der ſtädtiſchen Verfaſſung, welche

aus der Oeffentlichkeit der StadtverordnetenVerſammlung
hervorgehen wurde, können Wir nicht genehmigen.

Befreiung der Stadt Behörden von der Einwirkung der Ländräthe
in Kommunal Angelegenheiten.

26) Da die dem Landtage vorgelegte Petition des Magi-
ſtrats und der Stadtverordneten zu Weißenfels wegen Befrei-
ung der Stadt Behörden von der Einwirkung der Landräthe
in Kommunal Angelegenheiten und Aufhebung der Einrich-
tung, nach welcher die Berichte der Magiſtrate und die Ver-
fügungen der Regierungen an dieſelben durch die Landrathe
befoördert werden, nicht von der geſetzlich vorgeſchriebenen
Majorität von zwei Dritteln der Landtags Abgeordneten unter
ſtuützt worden, ſo hatte dieſelbe nicht zu Unſerer Kenu?niß ge
bracht werden ſollen.

Jntelligenz Zwang.
27) Die von Unſeren getreuen Standen aufs neue bean-

tragte Aufhebung der Jntelligenz-Blätter, oder wenigſtens des
Jntelligenzblatt-Zwangs, hat noch nicht bewirkt werden kön-
nen, weil bei den bisherigen Verhandlungen noch kein ange
meſſenener Ausweg aufgefunden worden iſt, das zur Heraus-
gabe jener Blatter privilegirte wohlthatige Jnſtitut des Mili-
tär-Waiſenhauſes zu Potsdam fur den betrachtlichen Verluſt,
welchen daſſelbe durch jene Maßregel an feinen Einkuünften er
leiden wurde, ohne ein zu erhebliches Opfer Seitens der Staats
kaſſe zu entſchaädigen. Die Berathungen hierüber werden jedoch
fortgeſetzt, und haben daher Unſere getreuen Stande Unſere
Entſcheidung annoch zu gewartigen.

Ergänzung der Cenſnr Verordnung vom 23. Februar 1883.
28) Der Antrag Unſerer getreuen Stande, durch eine die

Verordnung vom 23. Februar 1843 ergaänzende Beſtimmung
feſtzuſtellen, daß, wenn in Folge ſpezieller, durch beſondere
Zeitumſtande bedingter Anweiſungen an die Cenſoren und das
Ober-Cenſurgericht der Debit von Schriften und Artikeln un
terſagt wird, den betheiligten Verlecern der Anſpruch auf voll
ſtändige Entſchädigung zuſtehe, iſt bereits durch den 13. der
von Uns inzwiſchen unter dem 30. Juni d. J. erlaſſenen, die
Vorſchriften über die Preſſe und Cenſur erganzenden Verord
nung erledigt.

Land Feuer Sozietäts Weſen.
29) Die von Unſeren getreuen Ständen nach ihrer Denk-

ſchrift vom 20. April d. J. vorgenommene Wahl der Mitglie-
der des Ausſchuſſes fur die Angelegenheiten der Land Feuer-
Sozietät des Herzogthums Sachſen, ſo wie deren Stellvertre-
ter und eines Stellvertreters des General -Feuer-Sozietäts-
Direktors wird hierdurch beſtätigt.

Was den vorgelegten Entwurf eines Nachtrages zum
Reglement vom 18. Fabruar 1838 anbetrifft, ſo wird deſſen



Publication erfolgen, nachdem zuvor über einige von Unſeren
Behörden in Vorſchlag gebrachte Modificationen deſſelben das
Gutachten des vorgedachten Ausſchuſſes und des General -Di-
rektors der Land Feuer-Sozietät eingefordert werden.

Beſchränkung des Kleinhandels mit Branntwein in den Städten.30) Jndem Wir mit Wohlgefallen die Beweggründe an
erkennen, aus welchen der Antrag Unſerer getreuen Stande,

auf Beſchrankung des Kleinhandels mit Getränken in den
Städten,

hervorgegangen iſt eröffnen Wir denſelben zugleich, daß, nach
Lage der legislativen Vorarbeiten, dem baldigen Erlaß einer
dieſen Gegenſtand betreffenden allgemeinen Verordnung entge-
gengeſehen werden kann.

Geſinde-Dienſtbücher.
31) Was die gewünſchte Einführung von Geſinde-Buü-

chern betrifft, ſo ſteht das Reſultat der über dieſen Gegenſtand
bereits angeordneten legislativen Berathung bald zu erwarten.

Vermehrung der Gendarmerie.
32) Die von Unſeren getreuen Standen beantragte Ver

mehrung der Gendarmerie iſt auch in den übrigen Provinzen
der Monarchie als Bedürfniß anerkannt worden, Wir haben
daher eine allgemeine Verſtärkung des Gendarmerie- Corps be-
reits befohlen.

Kompetenz zur Beſtrafung der Landſtreicher, Bettler und
Arbeitsſcheuen.

33) Anlangend den Antrag, die auf Grund des Geſetzes
vom 6. Januar c. erfolgende Beſtrafung der Landdſtreicher,
Bettler und Arbeitsſcheuen ohne Ausnahme den Polizei Be-
hörden zu überweiſen, ſo iſt durch Unſere inzwiſchen an die
Miniſter der Juſtiz und des Jnnern erlaſſene, den betreffen-
en Behörden zur Nachachtung bekannt gemachte Ordre vom
17. März e. bereits beſtimmt worden, daß die im 2. des
gedachten Geſetzes angedrohte Gefangnißſtrafe außerhalb des
Bezirks des Appellations-Gerichtshofes zu Köln zur Kompe-
tenz der Polizei Behörden gehöre und dieſe gleichmaäßig in den
Fällen eintrete, in welchen nach den Vorſchriften der 4.
und 6. jenes Geſetzes die im 2. beſtimmte Strafe Anwen-
dung findet.

Daß dagegen die im 8. 1. verordnete Beſtrafung der Land
ſtreicher, ſo wie der rückfälligen Bettler und Arbeitsſcheuen
den Gerichten vorbehalten worden iſt, beruht auf der Erwa
gung, daß es mit den Grundſätzen der Strafrechtsp'ege nicht
vereinbar iſt, die Feſtſetzung einer bis zu ſechsmonatlicher
Straf- Arbeit zu arbitrirenden Freiheitsſtrafe und die derſelben
nachfolgende Detention in der Corrections-Anſtalt, ohne vor
gaängige richterliche Unterſuchung und Entſcheidung, lediglich im
Verwaltungswege eintreten zu laſſen.

Ergänzung der Ablöſungs Ordnung vom 13. Juli 1829.
34) Was die Petition wegen Ergänzung der Abloſungs-

Ordnung vom 13. Juli 1829 anbetrifft, ſo iſt
1) in der beiliegenden Denkſchrift Unſeres Miniſters des

Jnnern nachgewieſen, daß die Verpflichtung zur Vor-
haltung des Saamenviehes, da, wo ſie eine Gegenlei-
ſtung der Zehent- oder Dienſtberechtigten, oder Ausfluß
einer Hütungs Gemeinſchaft iſt, ſchon nach den jetzt be
ſtehenden Geſetzen aufgehoben und ausgeglichen werden
kann, es alſo einer neuen geſetzlichen Vorſchrift dieſerhalb
nicht bedarf. Zweckmaßig erſcheint eine ſolche aber aller
dings für den Fall, in welchem die gedachte Verpflich-
tung, ohne Verbindung mit einen der erwähnten Haupt-
Verhältniſſe, vereinzelt vorkommt. Jn dieſer Beziehung
ſind bereits Verhandlungen wegen Erweiterung der Ablo-
ſungs-Ordnungen vom 7. Juni 1821 und 13. Juli 1829
eingeleitet worden und wird dadurch der Antrag Unſerer

getreuen Stände ſeine definitive Erledigung finden. Eben
ſo verweiſen Wir dieſelben

2) rückſichtlich des Antrages, daß die Remiſſions-Verbind-
lichkeit der zu gutsherrlichen Leiſtungen Berechtigten bei
der Ablöſung mit veranſchlagt und den Pflichtigen in An
rechnung gebracht werde,

auf den weiteren Jnhalt der vorgedachten Denkſchrift, in wel
cher entwickelt worden iſt, daß und wie die Remiſſions An
ſprüche der zu gutsherrlichen Leiſtungen Verpflichteten nicht
nur bei definitiven Ablöſungen, ſondern auch bei bloßen Rente-
Verwandlungen ſchon jetzt zur Berückſichtigung kommen. Jn
dieſem Betracht können Wir daher die beantragte neue geſetz
liche Beſtimmung nicht für erforderlich erachten, vielmehr bleibt
es den Jntereſſenten lediglich überlaſſen, ihre Gerechtſame ſelbſt
wahrzunehmen und ſolchen auf dem in der Denkſchrift ange-
deuteten Wege Geltung zu verſchaffen.

Wir eroffnen Unſeren getreuen Ständen ferner:
3) daß die Reviſion der nach 56. der Ablöſungs- Ordnung

vom 13. Juli 1829 vorläufig auf den Zeitraum von zehn
Jahren feſtgeſetzten Normalpreiſe fur Natural- Abgaben
außer dem Getraide, bereits angeordnet iſt, und Wir die
möglichſte Beſchleunigung dieſes Gegenſtandes anbefohlen
haben.

Endlich aber
4) Hatte der Antrag wegen Verguütigung der Marktfuhrkoſten

beim ſogenannten Hohlzinſe, da er die erforderliche Majo-
rität von zwei Drittheilen der Stimmen nicht erhalten
hat, Uns nicht zu Unſerer Entſcheidung mit vorgelegt
werden ſollen.

Emanation des Geſetzes wegen theilweiſer Veräußerung von Grund
ſtücken und Anlage neuer Anſiedelungen.

35) Der Bitte Unſerer getreuen Stande
um beſchleunigte Emanation des Geſetzes wegen theilweiſer
Veräußerung von Grundſtucken und Anlage neuer Anſio-
delungen,

iſt, bei dem anerkannten Bedürfniß allgemeiner, dieſen Gegen
ſtand definitiv ordnender Vorſchriften, thunlichſt entſprochen
worden.

Errichtung landwirthſchaftlicher Unterrichts Anſtalten.
36) Um die Ausbildung der Landwirthe in ihrem Fache

zu befordern, haben Wir Uns bereits die Vorſchlage der Br-
hörden über die Art, wie dies durch Einrichtung von Acker-
bau Schulen oder durch Gründung höherer landwirthſchaft-
licher Lehr Anſtalten erreicht werden könne, vorlegen laſſen.

Wir werden dabei die Wünſche Unſerer getreuen Stande
möglichſt in Berückſichtigung ziehen.

Erhaltung des Hauptgeſtüts in Graditz.
37) Die Verlegung des zu Graditz befindlichen Hauptge-

ſtüts in die Provinz Preußen liegt nicht in Unſerer Abſicht
Wir haben vielmehr die Domaine Kreyſchau mit dieſem Ge-
ſtuüte vereinigen laſſen und dadurch die Mittel gewahrt, die
Wirkſamkeit deſſelben für die Pſerdezucht in der Provinz Sach
ſen noch mehr zu heben.

Zu Urkunde Unſerer vorſtehenden gnadigſten Beſcheidun-
gen haben Wir gegenwärtigen Landtags Abſchied ausfertigen
laſſen, auch Höchſteigenhaändig vollzogen und verbleiben Unſe-

ren getreuen Standen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 30. December 1843.

(gez.) Friedrich Wilhelm.
Prinz von Preußen.

von Boyen. Mühler. von Nagler. Rother.
Graf von Alvensleben. Eichhorn. von Thile

v. Savigny. Freih. v. Bülow. v. Bodelſchwingh
Graf zu Stolberg. Graf von Arnim.
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Erſte Beilage zu Nr. 6

des J

Couriers', Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 8. Januar 1844.

Deutſchland.
Berlin, d. 5. Jan. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Rittmeiſter, Freiherrn Geyr von Schweppenburg,
aggregirt dem 5ten UhlanenRegiment, die RettungsMedaille
mit dem Bande zu verleihen.

Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Mecklen-
burg-Schwerin iſt am 3. Jan. von Schwerin hier einge-
troffen und im königlichen Schloſſe in den fur ihn in Bereit-
ſchaft geſetzten Appartements abgeſtiegen. Der General-
Major und Kommandeur der 3ten Landwehr-Brigade, von
der Heyde, iſt von hier nach Stettin abgereiſt.

Berlin, d. 5. Jan. Die Pr. Allg. Ztg. theilt heute den
Landtagsabſchied mit fur die zum ſechsten Provinzial-Landtage
verſammelt geweſenen Stande der Provinz Poſen, ratirt vom
30. Dec. v. J.

Jn der Kölniſchen Zeitung Nr. 339 und in der Aachener
Zeitung Nr. 347 v. J. 1843 befinden ſich Berliner Korreſpon
denzArtikel, welche die Einführung der Geſchwornengerichte
und des öffentlichen Gerichts-Verfahrens in den alten Provin-
zen des preußiſchen Staats in nahe Ausſicht ſtellen und zugleich
auf angebliche Aeußerungen der beiden Juſtizminiſter Bezug
nehmen. Aus glaubhafter und zuverläſſiger Quelle kann ver-
ſichert werden daß zwar uber die Reviſion ſowohl der Krimi-
nal- als der Civil-Prozeßordnung Berathungen ſchweben und
hierbei auch die Frage über die Ausdehnung des bereits beſte
henden mündlichen und uber die Einführung des öffentlichen
Verfahrens verhandelt wird, daß aber von Geſchwornengerich-
ten zur Zeit nicht die Rede iſt. Es beruht daher auf einem
Mißverſtandniſſe, wenn ſich das Gerucht verbreitet hat, als
wenn bei dem Neubau des Jnquiſitoriats zu Halberſtadt auf
Anordnung des Juſtizminiſters Muühler fur einen Aſſiſenhof
geſorgt werden ſolle, da es ſich doch blos um die Anlegung ei-
nes größeren Sitzungsſaales handelte, welcher bei etwa kunf
tiger Erweiterung des mundlichen und Einführung des offent
lichen Unterſuchungs-Verfahrens genügen könnte. Eben ſo
wenig ſind bisher die Koſten, welche dadurch veranlaßt werden
wurden, Gegenſtand einer Berathung geweſen. Was aus den
ſchwebenden Berathungen als nützlich und angemeſſen anerkannt,
hervorgehen wird, wird ohne Ruckſicht auf den Koſtenpunkt
eingefuhrt werden, an dem bisher noch keine Verbeſſerung der
Juſtizeinrichtungen geſcheitert iſt. Daß übrigens dieſe nicht
ſo ubel ſind, wie ſie der Korreſpondent der Aachener Zeitung
darzuſtellen ſich bemuht, wurde aus einer Vergleichung von
Prozeſſen aller Art, ſowohl im mundlichen, als im ſchriftlichen
Verfahren, hervorgehen, wenn man dabei nur von demſelben
Anfangspunkte, entweder von der erſten Ladung des Verklag-
ten, oder von dem Zeitpunkte ausgeht, da der Prozeß dem er-
kennenden Richter vorliegt. Von der von eben dieſem Korre-
ſpondenten erfolgten Mittheilung über den Prozeß eines Theer-
brenners iſt hier nichts bekannt. Der Theerbrenner ſcheint
daher dem Reiche der Dichtung anzugehören. (A. Pr. Ztg.)

Potsdam, d. 1. Jan. Unſer verehrter Biſchof Eylert
hat, wie man aus ſicherer Hand erfährt, folgendes Schreiben

vom Kaiſer von Rußland erhalten „Hochwuürdiger Biſchof!
Jhre vortreffliche Gedachtnißſchrift auf den Hochſeligen König
Friedrich Wilhelm III., meinen theuern Schwiegervater, war
mir nicht unbekannt geblieben. Durch Ueberſendung eines
Exemplars derſelben gewähren Sie mir eine angenehme Ver-
anlaſſung, Jhnen auch meiner Seits die aufrichtigſte Anerken-
nung fur dieſe geiſt- und gemuthvolle Darſtellung eines edlen,
erhabenen Charakters auszudrücken. Sie iſt zugleich ein ſchö
nes Denkmal treuer Anhanglichkeit eines biedern und vielfach
bewährten Dieners und Freundes. Wie ſehr Jhre Schrift
mich und meine Frau insbeſondere angeſprochen hat, brauche
ich wohl nicht zu erwähnen, da Sie ſelbſt ja ein vieljähriger
naher Zeuge von der vaterlichen Liebe des Konigs gegen uns
und von unſrer innigen Verehrung gegen ihn geweſen ſind.
Empfangen Sie, hochwurdiger Biſchof, meinen Dank fur
Jhre freundliche Sendung und Zuſchrift, ſowie die Verſicherung
meiner beſondern Achtung. Peterhof, den 23. Juni 1843.
Nicolau.“

Frankreich.
Paris, d. 31. Decbr. Man will aus guter Quelle erfah-

ren haben, daß in dieſem Augenblick ernſtliche Verſuche gemacht
werden, das Tuilerien- Kabinet und den Kaiſer von Rußland
einander näher zu bringen. Graf Pahlen, der ſich ſeit eini-
ger Zeit in Paris aufhalt, ſoll die Miſſion haben, die Prali-
minarien einer Annäherung zu eroöffnen. Es heißt ſogar, Hr.
v. Barante werde demnachſt auf ſeinen Poſten zu St. Pe
tersburg zuruckkehren.

Der Plan der Regierung gegen die Legitimiſten fangt an
ſich zu encwickeln, und man hat hierzu nur den Zuſammentritt der

Kammern abgewartet. Abſetzung der legitimiſtiſchen Maires,
gerichtliche Verfolgung der legitimiſtiſchen Journale und Ruüge
der legitimiſtiſchen Pairs und Deputirten durch die Kammern
ſelbſt, ſtellen die Legitimiſten vor den dreifachen Richterſtuhl
der Wahler, der Jury und der Kammer, und der Erfolg dieſer
Schritte muß nun zeigen ob dieſe Partei wirklich, wie ſie vor
giebt, ſo zahlreiche Anhänger hat und ob ſie ſich auf die offent-
liche Meinung ſtutzen kann. Die Wahl des Herzogs von Broglie
zum Berichterſtatter der Adreß- Kommiſſion der Pairskammer
iſt ſchon ſehr bezeichnend, da Broglie, ein erbitterter Feind der
Legitimiſten, wahrſcheinlich auf eine ſehr heftige Phraſe gegen
die Umtriebe in Belgrave- Square antragen wird.

Hr. Donoſo Cortes, Mitglied der ſpaniſchen Deputirten
kammer, und der General Ros de Olano, Beide mit einer außer
ordentlichen Sendung bei der Königin Marie Chriſtine beauftragt,
haben ſich vorgeſtern bei derſelben beurlaubt. Die Königin hat
ihnen, wie es heißt verſprochen, dem Willen ihrer Tochter,
der Königin Jſabella II., und des ſpaniſchen Miniſterraths nach-
zugeben und zuruückzukehren ſie wird jedoch nicht vor Anfang
Februars nach Madrid reiſen. Sie ſoll auch eingewilligt haben,
die Vormundſchaft über ihre zweite Tochter, die Jnfantin Louife,
zu ubernehmen. Die Geſandten verlaſſen heute Paris, um ſich
nach Madrid zurückzubegeben.
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Familien- Nachrichten.
Todesanzeige.

Am erſten Januar Mittags kurz nach
11 Uhr entſchlief ſanft zu einem beſſern
Leben unſere geliebteſte Mutter und Groß-
mutter, Frau Chriſtiane Roſine
Koeſtler geborne Leiter, in einem Alter
von 79 Jahren, 7 Monaten. Fernen Freun-
den und Verwandten widmen dieſe Anzeige

Ziegelrode, den 2. Januar 1844.
die Hinterbliebenen.

Todesanzeige.
Den am 12. Sept. d. J. erfolgten

Tod unſres geliebten Sohnes, Joh.
Gottfr. Carl Zander, lutheriſchen
Pfarrers zu Conſtantinov, zeigen theilneh-
menden Freunden und Verwandten mit
tiefbetrubten Herzen hierdurch an
Conſtantinov, den 15. Sept. 1843.

die hinterbliebenen Eltern
Gottfried Zander,Marie Zander, aus Dölsdorf.

geb. Gööpner,
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Bekanntmachungen.
Hausverkauf.

Jm Auftrage des Mauermeiſter Herrn
Friebus habe ich zum Verkauf ſeines in
der Leipziger Straße suh No. 305
hierſelbſt belegenen, im beſten Bauſtande
befindlichen Hauſes im Wege des Meiſtge-
bots einen Termin auf

den 5. Febr. d. J., Nachmittags 3 Uhr,
in meiner Expedition anberaumt, zu wel-
chem ich Kaufluſtige mit dem Bemerken ein-
lade, daß bei annehmlichen 'Geboten der
Zuſchlag ſofort erfolgt und ein anſehnlicher
Theil der Kaufgelder ſtehen bleiben kann.

Der Juſtiz-Commiſſar
Gödecke.

Getreide- Verkauf.
Die aus der vorjahrigen Erſchuüttung

hier lagernden
577 Schffl. Weizen und

69 Roggenſollen unter den im Termin bekannt zu
machenden Bedingungen in der hieſigen
Rentamts- Expedition
Sonnabends den 13. Januar d. Js.,

Vormittags 10 Uhr,
meiſtbietend verkauft werden und zwar al-
ternativ in einzelnen Parthieen zu ein
Paar Wiſpeln oder im Ganzen.

Merſeburg, am 3. Januar 1844.
Königliches Rent-Amt.

Ziegel- Verkauf. Ein mit Holz gut
gebrannter Ziegel-Brand, von Dach,
Mauero, Forſt und Keil -Ziegeln, großen
und kleinen Platten, ſteht zum Verkauf
bereit, auf der Ziegelei zu Oberthau.
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Freiwillige Subhaſtation.
Das den Erben der Johann Adam

Meiſelſchen Eheleute gehörige, im Hypo-
thekenbuche von Köchſtedt Vol. I. fol. 73
eingetragene, zu Köchſtedt belegene Wohn-
haus, mit Hofraum, Stallung, Obſtgarten
und Pflaumenkabel, abgeſchatzt auf 185
Thlr. 15 Sgr. 6 Pf., ſoll am

6. Februar 1844, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger GerichtsStelle, im Wege der
freiwilligen Subhaſtation verkauft werden.

Schraplau, den 20. Dec. 1843.
Sr. Königl. Hoheit

des Prinzen Auguſt von Preußen
Patrimonial- Gericht.

Bekanntmachung.
Von dem unterzeichneten Juſtizamte ſoll

das von dem verſtorbenen Kaufmann und
Fabrikbeſitzer, weiland Herrn Friedrich
Wilhelm Joördens allhier in Anton-
ſt adt hinterlaſſene, an der Bautzner Straße
dem Linkeſchen Bade gegenuüber, am
Prießnitzufer und ohnweit der Elbe sub
No. 709 des Cataſters gelegene Fabrik-
und Gartengrundſtuck, deſſen Lokalitat und
Lage ſich auch zum Holzhandel vorzuglich

eignen wurde, an Wohn-, Wirthſchafts-
und Fabrikgebäuden, zugehörigen Landereien
an Garten, Feld, Wieſen und Holzland,
auch einer nur vor wenig Jahren, zum
Betrieb des Fabrikgeſchafts in Bereitung
von Cichorien und andern Kaffeeſurrogaten,
einer Graupen-, Mehl-, Schnupftabacks,
Schneide- und Oelmuhle, auch Farbeholz-
raſpeln und Nudelfabrikation angewendeten
Dampfmaſchine von 20 25 Pferdekraft,
ſammt den zu dieſen Werken vorhandenen
Maſchinen und Gerathſchaften, welche Ge-
genſtaände excl. des Werths der Berechti-
gungen zuſammen auf

37,231 Thlr. 12 Ngr. 3 Pf.
taxirt worden,

den 26. Januar 1844,
nothwendiger Weiſe öffentlich verſteigert
werden.

Kaufluſtige, welche erſtehungsfahig ſind,
haben ſich daher an dieſem Tage vor 12
Uhr Mittags an hieſiger Stelle einzufinden
und es hat der Meiſtbietende gegen Leiſtung
und Uebernahme der geſetzlichen Zahlung
den Zuſchlag nach 12 Uhr Mittags zu er-
warten.

Ueber die Beſchaffenheit des Grund-
ſtuücks, ſowie wegen der darauf haftenden
Oblaſten iſt das Nähere aus den im hieſi-
gen Amthauſe und bei dem Amesrichter zu-
Antonſtadt, ingleichen in dem zu verſteigern-
den Grundſtücke ſelbſt aushaängenden Sub-
haſtationspatenten und Beilagen zu erſehen.

Königl. Sachſ. Juſtizamt Dresden,

Pechmann.
Iſte Abtheilung, den 15. November 1843.

s 89
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Verkauf oder Verpachtung.
Der sub No. 310 b. hieſelbſt belegene, der

hieſigen Brauerſchaft gehörige ſ. g.
Bauhof, beſtehend aus einem Brauhauſe,
Malzhauſe mit eiſerner Darre, Brauerwoh-
nung, Hofraum und Garten, mit Röhr- und
Brunnenwaſſer verſehen ein Grundſtück, kürz-
lich auf 9526 Thlr. taxirt, in welchem gegen
wärtig die Brauerei ſehr ſchwunghaft betrieben
wird, welches ſich aber auch wegen ſeiner gro
ßen Räume und wegen ſeiner Lage faſt unmik
telbar an der zum Eiſenbahnhofe führenden
Leipziger Straße zur Auflagerung großer Waa
ren Vorräthe und zu jedem großartigen Ge
ſchäfte ganz beſonders eignet, wird mit Ablauf
dieſes Jahres pachtlos und ſoll mit oder ohne
das dazu gehörige vollſtändige Brau Jnventa
rium im Wege des Meiſtgebots entweder ver
kauft oder anderweit verpachtet werden.

Zur Abgabe der Gebote haben wir einen
Termin auf

den 13. Mai d. J. Nachmittags 3 Uhr
in der Expeditionsſtube des Bauhofes anberaumnt
und laden dazu alle Kauf oder Pachtluſtige
mit dem Bemerken ein daß die Bedingungen
ſowohl, als eine nähere Beſchreibung des Grund
ſtücks in der Expedition des Hrn. Juſtiz-Commiſ
ſar Gödecke hieſelbſt eingeſehen oder von dent
ſelben gegen Erlegung der Abſchreibekoſten in
Abſchrift bezogen werden können.

Halle, den 3. Januar 1844.
Der Vorſtand.

Großes Metamorphoſen- Theater
in Halle.

Montag den V. d. M. 1844 zum letzten
Male auf vieles Verlangen: Doctor Fauſt,
Singſpiel in 3 Aufzugen zum Beſchluß
ein Kunſt- Ballet von neuen Metamorpho-
ſen und Tanzfiguren. Der Schauplatz iſt
im Gaſthof zum goldenen Pflug. Anfang

8 Uhr.

Butter- Anzeige.
Von Holſteiniſcher, Mecklenburget Und

Oſtfrieſiſcher Tiſchbutter empfing ich wieder
eine ganz friſche Sendung die ich in gan
zeu und halben wie auch ausge

ochen billigſt verkaufe.es W Carl Brodkorb.
S5SO

Friſche Schellfifche empfing
C. H. Riſel.

Jn der Speiſewirthſchaft bei
L. Voigt, Dachritzgaſſe Nr. 983,
wird ſowohl Mittags als auch Abends gut
und billig geſpeiſt. Auch giebt es da
ſelbſt gute Lager und andere Biere.

a 7
Die Brauerei des Ritterguts Oppin

wird den 1. Maärz 1844 pachtlos, und ſoll
von da ab anderweitig verpachtet werden.
Pachtluſtige haben ſich auf dem beſagten
Rittergute zu melden.

Friedrich Grimmer aus Halle.



Auf vielfach geaäußerten
ter Muſikfreunde werden auch im Laufe
dieſes Winters mehrere Conzerte auf
Abonnement eingerichtet werden und zwar
bei Hrn. Heiſe in dem neuen Salon
zur Weintraube- Die Subſcriptionsliſte
auf 3 Conzerte zirkulirt bereits, und ſind
fur diejenigen geehrten Theilnehmer, denen
dieſelbe nicht vorgelegt wurde, Familien-
billets zu 15 Sgr. und fur einzelne Perſo
nen zu 71 Sgr. bei Hrn. Kitzing am
Markt und bei Hrn. Brodkorb auf dem
Neumarkt zur gefalligen Abnahme nieder-
gelegt. Nachſten Mittwoch, den 10. Ja-
nuar, Abends 7 Uhr

I. Winter-Abonn.-Conzert.
Durch gute Wahl der Muſikſtucke und durch
ſtärkere Beſetzung werden ſich dieſe Conzerte
beſonders auszeichnen.

Zu recht zahlreicher Theilnahme ladet
ergebenſt ein

das Stadtmuſikchor.
en e

Von drei Raſſe-Bullen verkauft zwei
Leimbach, den 1. Januar 1844.

G. Hipe.
m h k. mr

als Hofmeiſter zu gebrauchen, und durch
gute Zeugniſſe legitimirt iſt, findet ſofort
Unterkommen. Wo? erfährt man in der
Expedition des Couriers.

Jm Gaſthofe zur goldnen Roſe wird
von heute an täglich ſowohl zu 4 Sgr. als
auch zu 2 Sgr. à Perſon geſpeiſt.

Ein gut dreſſirter Jagdhund (3 Jahr alt),
nebſt einer noch neuen Doppelflinte iſt bei dem
Verwalter Häner auf dem Rittergute Schaf-
ſtädt zu verkaufen.

D à O e Z„.p” 22

Bekanntmachung.
Auf die anberaumte große Holzauktion,

von Eſchen und Rüſtern circa 200 Stiücck,
alles größtentheils Nutzholz, auf dem 12.
dieſes Monats Vormittags 9 Uhr, in dem
Holze des Ritterguts Oſtrau zu Möſt gehörig,
wird folgende Länge und Stärke an dem be
nannten Holze angegeben: 20 bis 60 Fuß
Länge, der mittlere Durchmeſſer iſt 10 bis 12
Zoll die Bedingungen werden vor dem Ter-
mine bekannt gemacht werden.

4 V

A. S.

Sollte ein junger Mann geneigt ſein,
mit einem andern zu ſammen bei einem
gebornen Englander die engliſche Sprache zu
erlernen, der wolle guütigſt ſo ſchnell als
möglich ſeine Adreſſe abgeben

große Steinſtraße Nr. 173,
2 Treppen hoch.

Wunſch geehr

r 5) Alle reſp. Perſonen, welche obenEin unverheiratheter Gartuer, der auch ſp. Perſ ch

Rittergute Gutenberg.
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Das Commiſſions und Verſorgungs
Comptoir von J. G. Fiedler in Halle,
kl. Steinſtraße Nr. 209, empfiehlt ſich ei-
nem ſowohl hieſigen als auswärtigen hohen
Adel und hochgeehrten Publikum:
1) in Kauf und Verkauf von Ritter-

und Landguütern, Muühlen, Gaſthofen,
Schenken, Haäuſern, Fabriken u. ſ. w.

2) Jn Pachten und Verpachten
oben genannter Grundſtucke, desgleichen
Logis, Acker und ſonſtigen Geſchaften.

3) Jn Unterbringen und Verſchaf-
fen von großen und kleinen Kapitalien
auf ſichere Hypothek.

4) Alle hohe Herrſchaften welche
Hauslehrer, Oekonomie Jnſpektoren,
Rechnungsfuhrer, Verwalter Hand-
lungsdiener, Schreiber, Jaäger, Gart
ner, Handlungs- und Oekonomie-Lehr-
linge, Hofemeiſter, Kellner, Bediente,
Kutſcher, desgleichen Geſellſchafterinnen,
Land und Stadtwirthſchafterinnen, La-
den und Kammerjungfern, Koöchinnen,
Hausmadchen, ſowie Hausoffizzianten
und Dienſtboten jeder Charge jetzt oder
in der Zukunft bedurfen, werden um
gutige Auftrage gebeten.

erwahnte Stellen wuünſchen, ſowie
Dienſtboten, welche Unterkommen ſuchen,
werden erſucht, ſich immer in der Zeit
zu melden.

Fur das mir ſeit 15Jahren geſchenkte Vertrauen

ergebenſt dankend, bittet, da durch die
Mehrzahl der Auftrage der Auftrag des
Einzelnen ſich leichter befriedigen läßt, um
recht zahlreiche gutige Auftraäge, und ver-
ſichert einer rechtlichen, verſchwiegenen und
punktlichen Bedienung

Halle, den 3. Januar 1844.
J. G. Fiedler.

Dienstags Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Ein unverheiratheter, mit guten Zeug
niſſen verſehener Gärtner wird geſucht. Wo?
ſagt Herr Koch im neumärkſchen Schießgra
ben zu Halle.

Eine Ziegelmeiſterſtelle weiſet zum ſofor
tigen Antritt nach der Gaſtwirth Mente
in der goldenen Kugel.

20 Wiſpel Roggen- und wohl auch ſo
viel Weizenkleie, ſind wegen Wohnungs-
veräanderung nur jetzt billig zu haben in
der Leipzigerſtraße bei Orling.

Eine Dreſcherfamilie, die ihre Brauchbar-
keit durch ganz gute Atteſte bezeugen kann fin
det zu Oſtern c. Wohnung und Arbeit auf dem

Es iſt vor einigen Wochen ein Stamm Floß
holz auf dem Saalſtrome aufgefangen. Der Ei
genthümer deſſelben hat ſich binnen vier Wo
chen zu melden bei

Halle, den 5. Jan. 1844.
Karl Hoffmann No. 1884.

h 2
Von einem jungen Mädchen aus Leipzig,

einer gebildeten Familie angehörig, wird eine
paſſenbe Stellung geſucht, als Geſellſchafterin
auf einem Rittergut, oder bei einer Paſtor
familie der Hausfrau beizuſtehen und hiebei das
Nöthige der Landwirthſchaft zu erlernen würde
ihr erwünſcht ſein in allen weiblichen Arbeiten
erfahren beſitzt ſie zugleich muſikaliſche Kennt
niſſe, und macht übrigens mehr auf eine an
ſtändige Behandlung, als hohen Gehalt An
ſpruch. Sollten ſolide Familien hierauf reflek
tiren, ſo bittet man ihre Adreſſen unter den
Chiffern G. D. an die Expedition dieſes Bias
tes einzuſenden.

Schenk wirthſchaft Verkauf.
Ver änderungshalber bin ich geſonnen, meine

Schenkwirthſchaft zu verkaufen mit Schenk,
Wohn und Wirthſchaftsgebäuden, Tanzſaal,
Billard und Gartenhaus der Garten 11
Morgen groß, rings mit einer Mauer umge-
ben. Das Ganze iſt ſteuerfrei, liegt nicht in
der Stadt, iſt zu großer Gärtnerei paſſend. Mit
1000 Thlr. Anzahlung kann das Grundſtück
überlaſſen werden, das Uebrige kann zu 4 Pro
zent darauf ſtehen bleiben.

Thaldorf bei Querfurt.
Erdmann Laſſe.

Jm Auftrag des Käufers der in Böllberg be
legenen Tabagie, des jetzigen Bewohners Herrn
Tabagiſt Salzmann (die Rabeninſel ge
nannt), ſoll dieſelbe durch Unterzeichnetem im
Wege der Licitation verkauft werden, und iſt hierzu
ein Termin in meinem Geſchäftslokale, Brü-
derſtraße sub No. 207, Mittwoch den 10. d.
M. c. Vormittag um 10 Uhr, anberaumt,
woſelbſt die weiteren Bedingungen bekannt ge

macht werden. Gottl. Wächter.
Jm Auftrag des jetzigen Eigenthümers des

hinter der Ulrichskirche sub No. 393 belegenen
Wohnhauſes welches 4 Stuben Kammern,
Küchen, Hof und Brunnenwaſſer c. enthält,
geringe Abgaben hat und einen jetzigen Mieth-
zins von 58 Thlr. gewährt, ſoll durch Unter
zeichnetem im Wege der Licitation öffentlich ver
kauft werden und habe ich einen Termin Don
nerstag den 11. d. M. Nachmittag 2 Uhr in
meinem in der Brüderſtr. No. 207 belegenen
Geſchäftslokale anberaumt, woſelbſt in dem
Termine die Bedingungen bekannt gemacht wer
den vorläufig bemerke ich, daß zu dem An
kaufe des Hauſes ein geringes Kapital erforder
lich iſt.

Halle, den 6. Januar 1844.
Gottl. Wächter.



in Leipzig,
Nicolai-Straße No. 16, eine Trep

Wahrend dieſer Leipziger Neujahrsmeſſe ſoll ein ſehr bedeutendes Waaren Lag

Großer Ausverkauf

pe hoch.
er zu ſehr billigen aber feſten Preiſen aus-

verkauft werden, als: wollene und halbwollene Mäntel und Kleiderzeuge, ſchwarz glatte Kamlot 7/, breit, Elle à 6 Ngr. Klei
der Kattune à 18 Pf., breit à 3 Ngr., ſeidene Weſten ſchwarze Atlas, Cachemir
engliſche Piquées à 8 Ngr. die Elle; ſeidene Futterzeuge à 6 Ngr. die Elle; wollene

wollene und halbſeidene Weſtenſtoffe, acht
Futterzeuge, GlanzCambrics, Shirtings

und Saſſinets à 12 Pf. die Elle, ſeidene und kattunene Hals und Taſchentucher, Shlipſe, Cravatten Damaſte, Umſchlagetucher
17/, groß à 12 z Thr. achte Sammete und SammetMancheſter, Pluſch und Velbel die ſonſt mit 25 Ngr. verkauft worden ſind,
jetzt mit 121 Ngr. wollene, baumwollene und leinene Rock, Beinkleider- und Sch
Beſonders preiswürdig ſoll ein Leinenwaaren Lager verkauft werden, als: reine Garne

lafrockzeuge zu auffallend billigen Preiſen.
und feine Bielefelder Leinewand, Damaſt

und Drell, Tiſchgedecke, Bettdecken und Kommodendecken, Handtucherzeuge, Jnlett- und Bettzeuge, weiße und bunte leinene Ta-
ſchentücher. Es wird ſich jeder beim kleinſten Verſuch von der Billigkeit der Waaren
die in Nieolai- Straße belegene Nr. 16., eine Treppe hoch zu achten.

NB. Beſtellungen von außerhalb werden aufs punktlichſte beſorgt und frei erbeten.

uberzeugen, und wird hoflichſt erſucht, auf

Die Seiden u. Mode-Waaren Handlung
von S. Pintus,

W

Fettes Rindfleiſch ſteht zum Verkauf auf
dem Rittergute Schloß Löbnitz bei Bitterfeld.

Bruüderſtraße Nr. 225,
zeigt hiermit den Empfang neuer Meß Waaren unter Zuſicherung reeller freundlicher
Bedienung hoöflichſt an.

Die Schenk- und Speiſewirthſchaft der Pfälzer Schützen-Geſell-
ſchaft hierſelbſt, verbunden mit der Gras und Obſt Nutzung und dem eintraglichen
TrockenPlatze, ſoll vom 1. April d. J. ab anderweit auf 6 Jahre verpachtet werden,
und haben wir dazu einen Termin auf

Freitag, den 26. Januar d. J., Vormittag 10 Uhr,
feſtgeſetzt. Die Bedingungen ſind auch vorher bei dem Mauermſtr. Stengel einzuſehen.

Halle, den 5. Januar 1844.
Der Vorſtand der Pfälzer-Schützen- Geſellſchaft.

Nindvieh- Verkauf.
Auf dem Rittergute Kriegſtädt bei Lauchſtädt ſollen

1 Stück Rindvieh verkauft werden, und zwar
6 Rinder von L bis 2 Jahr,A Rinder von eirega Jahr, und
A. Bullen von bis L Jahr alt.

Sämmtliches Vieh iſt von Schwelmer Raſſe (ähnlich der Voigt-
länder), erbsgelb von Farbe, ſehr ſchön, geſund und wohlgenährt.

Rittergut Kriegſtädt, den 6. Januar 1844.

Einen Lehrling ſucht jetzt oder zu Oſtern
W. Salomon, Buchbinder und Galanterie-
arbeiter. Halle, alte Poſt No. 254.

Eine junge neumilchende Kuh, desgl.
1 Zuchthauer 2 Jahr alt, ſind ſofort zu
verkaufen auf dem Rittergute Lochau.

Bekanntmachung.
Jch warne hierdurch Jeden, meiner

Frau nichts zu borgen, und ſtehe fur keine
Zahlung.

Wettin, den 4. Januar 1844.
Johann Chriſtoph Werner.

Es iſt mir am 20. December v. J. ein gro
ßer gelber ſchwarzgrau gefleckter Hund (ähn-
lich einem Windhunde) zugelaufen der Eigen-
thümer kann ihn gegen Erſtattung der Futter
koſten und Jnfertions Gebühren in Empfang
nehmen beim Gaſtwirth Gläßer in Trebitz
bei Cönnern.

Ein junger Menſch von außerhalb der eine
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Wilh. Jäckel.
Haus verkauf.

Jch bin geſonnen, mein zu Helbra bele
genes Wohnhaus, mit 16 Morgen Acker und
ſämmtlichem Zubehör, bis zum 18. Februar d.
J. freiwillig zu verkaufen.

Helbra, den 5. Januar 1844.
Auguſt Ziervogel.

Ein unverheiratheter Hofemeiſter von geſetz

ten Jahren, welcher in der Oekonomie wohl
erfahren iſt, auch ſelbſtſtändig zu handeln ver-
ſteht und keine Arbeit ſcheut, ſucht unter be-
ſcheidenen Anſprüchen ein anderweitiges Unter-
kommen. Darauf reflektirende Herrſchaften

werden erſucht ſich in portofreien Briefen an
den Herrn Amtmann Schwartzwälder auf
dem Rittergute Netſchkau zu wenden.Einige Landwirthſchafterinnen, welche das

Molkenweſen und die feine Kochkunſt ganz ver-
ſtehen, ſuchen recht bald paſſende Stellen zu
erfragen in Merſeburg bei Wittwe Kupfer,

Sehr ſchöne Kocherbſen ſind von jetzt
an zu verkaufen beim Anſpanner Merbitz

ten. Nähere Auskunft wird ertheilt Dachritz lange

gaſſe Nr. 984. der Rhter Ve
Anzeige. vorger

Oberbreitegaſſe. in Trebitz an der Saale bei Wettin.

gute Hand ſchreibt und mehrere Jahre ein Se hat ſi
minar beſucht hat, wünſcht als Schriftſetzer Jahre

Am 3. d. M. iſt mir ein brauner Jagdhund ches m
mit weißen Füßen, weißer Schnauze, zugelau] richten
fen Eigenthümer kann denſelben gegen Erſtat-] dem all
tung der Jnſertionsgebühren und Futterkoſtenf(
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
4 Montag, den S. Januar 1844.
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ind, Deutſchland.n Halberſtadt, d. 3. Januar. Am heutigen Tage fand
Ta- hier, zufolge öffentlichen Aufrufs, eine Verſammlung von
auf Freunden der Guſtav Adolph Stiftung ſtatt. Der Zweck der

Zuſammenkunft war: die Grundung eines Zweig oder Huülfs-
Vereines zur Unterſtützung evangeliſcher Glaubensbruder in
unund außer Deutſchland, die der Mittel des kirchlichen Lebens

auf entbehren, und dadurch, daß ſie im eignen Vaterlande keine
efeld. hinreichende Hülfe erlangen konnen, Gefahr laufen, der Kirche

verloren zu gehen. Zu dieſem Zwecke wurde beſchloſſen, ſich
ſtern Unmittelbar an den ſchon beſtehenden großen Verein, welcher
terie- in Leipzig ſeinen Mittelpunkt hat, anzuſchließen, und ganz

im Sinne und Geiſte der vorigen Jahrs zu Frankfurt a. M.
aeantvworfenen „Statuten des evangeliſchen Vereins der Guſtav-
esal Adolph-Stiftung“ zu verfahren. Man konnte um ſo weniger
t t glauben, dadurch die Selbſtſtändigkeit und Selbſtthätigkeit,

zu ſomit auch das lebendige Intereſſe an dieſer Sache, zu unter
graben, als, nach 9. 11 der genannten Statuten, jedem Zweig-

T vereine freiſtehe über ſeiner Einnahme ſelbſt zu verfügen,
einer und nur das letzte Drittheil vom Eentralvorſtande in Leipzig

verwendet werde, welcher außerdem auf dringende und gegrun-
dete Vorſchläge der Zweigvereine billige Ruckſicht zu nehmen
verpflichtet ſei. Es ſtimmte daher auch die ganze Verſamm-
lung, welche gegen 300 Manner der verſchiedenſten Stande
aus ſechs Dioöceſen des Furſtenthums Halberſtadt zählen mochte,
mit Ausnahme einer einzigen Stimme, fur die ſofortige Con-
ſtituirung des beabſichtigten Hulfsvereins und ſeinen unmittel-

baren Anſchluß an die GuſtavAdolphStiftung. Ein in die-
ſem Geiſte abgefaßter Statutenentwurf wurde vorgelegt, be
rathen und mit wenigen Veränderungen angenommen, auch
wurden die Vorſtande zugleich gewählt und ſomit der Verein
formell ins Leben gerufen. So ſcheint denn dieſe herrliche
Angelegenheit auch in unſerem Vaterlande freudigen Fortgang
zu gewinnen. Es iſt in unſrer Provinz faſt nur Halle, wel-
ches noch keinen Zweigverein gegrundet hat: aber auch da
hat ſich in der Verſammlung vom 29. November vorigen
Jahres die Zuſtimmung zu dieſer Sache des Proteſtantismus

ſo laut kund gegeben, daß ein baldiger Zuſammentritt nicht
itz lange mehr ausbleiben kann. Außerdem beſteht bereits in

der Rheinprovinz, in Bonn, ein in obigem Geiſte conſtituir-
ter Verein; die Pommern ſind mit dem Centralvereine in weit
vorgeruckte Unterhandlungen getreten ſogar Schleſien, wel-
ches mit ſich ſelbſt ſo viel zu thun hat, läßt den neueſten Nach

richten aus Breslau zufolge, ſicher hoffen, daß es ſich ebenfalls
dem allgemeinen Verbande anſchließen werde. Aus den ubri-
gen deutſchen Staaten hatte man ſich meiſt ſchon in Frankfurt
fur den unbedingten Anſchluß an die Guſt.-Ad.- Stiftung ent
ſchieden. Nur von Suddeutſchland, namentlich Wurttemberg,
blieb es zweifelhaft, ob es einen eigenen Verein in ähnlichem
Geiſte ſtiften wurde, oder dem allgemeinen ſich anſchließen.
Reuerlich aber hat des Königs von Wuärtemberg koönigliches
Wort auch dieſes Landes Zutritt herbeigefuhrt, und es ſcheint
alſo in der Guſtav Adolph Stiftung und in der Bruderliebe,
die ſie entzundet hat, die evangeliſche Kirche Deutſchlands zum

erſten Male wieder als einige hervortreten zu ſollen. Ja es
ſcheint nicht blos, es iſt dieſer Verein das Morgenroth der Ein
heit aller proteſtantiſchen Parteien!

Frankreich.
Algier, d. 20. Decbr. Der Statthalter iſt von ſeinem

Ausflug in den Weſten, wie es ſcheint ſehr zufrieden mit ſeinem
Erfolge, zurückgekehrt. Abd-el-Kader hat ſich endlich ent-
ſchloſſen, die Grenze zu uberſchreiten und auf dem Gebiet ſeines
Freundes Mulai Abd-el-Rahman (des Kaiſers von Marokko)
eine Zufluchtsſtätte zu ſuchen. Jndeſſen darf man noch keinen
Siegesgeſang anſtimmen; denn leicht konnte der Emir in einiger
Zeit abermals auf dem Kampfplatz erſcheinen. Die Preſſe fällt
von Neuem uüber unſern Statthalter her und wirft ihm die
Verachtung, die er gegen die Bevölkerung und die bürgerlichen
Einrichtungen an den Tag legt, ſowie einige andere Dinge der
Art bitter vor. Marſchall Bugeaud iſt der Mann des Sabels;
dies iſt Schade, denn ſonſt hätte der ehrenwerthe General die
Frage der Koloniſation eben ſo gut löſen konnen, wie er die des
Krieges gelöſt hat. Zum Ungluck fur ihn kundigt alles an, daß
dieſe Ehre ihm nicht vorbehalten iſt.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 25. Dec. Aus Jrland hört man endlich wie

der einmal etwas von dem Staatsprozeſſe. Der Kron Solici
tor hat den Beklagten zu wiſſen gethan, daß das Verfahren am
15. Januar beginnen wird. O'Connell wird auf den 12. in Dub-
lin erwartet in den vorzuglichſten Städten auf dem Wege von
Derrynane bis dahin wird ihm ein feſtlicher Empfang bereitet.

Fonds- und Geld Cours.
Berlin, den 4. Jan

Pr. Cour. Pr. Cour.Fonds F. rief ſ Sere Aetien l. Brief ar em.
St. Schldſch. 3* 103 102 Eiſenbahnen
Preuß. Engl. Berl. Potsd.! 5 1160Oblig. 30. 4 103 1102 do. do. P. Obl. 4 104 103
Präm. Sch.d. Magd. Leipz. 185Seehandl. 90 90 do. do. P. Obl. 4 104 103!
Kur u. Nm.) Brl. Anhalt. 1452 144Schldvſchr. 2/2 1100 do. do. P. Obl.) 4 104 103
Brl. St. Obl. 3* 1101 Düſſſ. Elberf. 5
Dnuz. do. i. Th. 48 do. do. P. Obl. 496
Wſtpr. Pfbr. 3 101 Rheiniſche 5 74
Grßh. Poſ. do. 4 105*, 105/, do. do. P. Obl.) 4 97
do. do. 3/,100 100 ſBrl. Frankf. à 1137Oſtpr. Pfbr. 3 11033 do. do. P. Obl. 4 0a

Pomm. do. 3 1017 (101 Oberſchleſ. 4 116
K.-u. Nm. do. 3* 102 ſo. L. B.v.eing 1109
Schleſ. do. 3 101 1418Gold al marc. o. do. I. 428,Frdrchsd'or. 13 13 hAnd. Goldm. Fr ib 4 l117,, 116à s Thlr. 12 118/, Freib. v
Disconto. l 3 4

Von heute, den 4. Jan., ab find die Courſe ſämmtlicher Eiſen-
bahn Actien excl. der Dividenden- Scheine von 1843, notirt.
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tLeipzig, d. 5. Jan. h Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.

7 Staatspapiere.ſ A am 5. Jan. 4 Zoll unter 0.S Ange Staatspapiere. Ange- ucht.Stagtspapiere. e Geſucht r l Geſuch
K. S. Steuer-Cred. K. Pr. St. Schuldſch.
Kaſſenſch. à 39ſgim à 31/, in Pr. Ct. Angekommene Fremde vom 5. bis 7. Januar.
14 F. pr. 1001 102/, Jm Kronprinzen Die Hrra. Kaufl. Spalting a. Hamburg Strusvon 1000 u. 500 Hamb. Feuer K. Anl. e. Schönebeck, Schilling a. Halberſtadt. Hr. Oekon. Oberberk a.

kleinere 100 à 3' (300 Mk. Brandenburg. Hr. Güksbeſ. v. Tempsky a. Dortmund. Hr. Aſſeſſor
K. S. Kamm.Cred. Boo. 750 8988 Langenfeld u. Hr. Kaufm. Bertram a. Magdeburg. Hr. Geh. RegKaſſenſch. à 29 im K. K. Oeſtr. Metall. Rath Peetzmann a. Breslau. Hr. Lieut. v. Burgsdorf a. Weißen-
20 f. F. pr. 150 fl. Conv. fels r. Privatſekr. Hartung a Berlin. Die Hrry. Kaufl. Pfenningv. 500, 200 u. 50 à 59/0 lauf. Zinſen F T a. Aachen, DOertling a. Hannover, Buttmann a. Berlin, Wright u.

K. S. Landrentenbr. à 49 à 103 im e 104/, Frl. Wright a. Petersburg. Frau v. Buddenbrock a. Breslau.
à 3 i. 142 F à 89 14 78 e Hr. Partik. Bartholo a. Braunſchweig. Hr. Hauptm. Henniger a.
v. 1000 u. 500 (101* r T Kaſſel. Hr, Fbrik Sch.öder a. Chewnitz. Hr. Gutsbeſ. Scheele g.kleinere Act. d. W. S. pr. St. Frankfurt a. O.K. Preuß. Steuer à 103 11140 F Stadt Zürch: Hr. Conſul Rüdiger a. Bremen. Hr. Fabrik. Thomas
CredirKaſſenſch. à Leipz. Bank Actien a. Montjoie. Hr. Jngenieur Wartze a. Elberfeld. Hr. Juſtizkomm.
39/ im 20 fl. F. à 250 pr. 1001 128 Gieſecke a. Eisleben. Hr. Bürgermſtr. Zeiſing a. Brehna. Diev 1000 u. 500 988 Feipz. Drsd. Eiſnb. Hrrn Kaufl. Braunlage a. Lehna Marſe a Minden, Winter a.

kleinere 4 Act. à 100- pr. 1001 12378 Berlin Prinz a. Breslau, Heſſe a. Münſter Mertens a. Bamberg.
Leipz- StadtOblig. Sächſiſch-Baier. do. 54 Hr Paſtor Gandert a. Gladow. Hr. Prof. Halle a Leipzig. Hr,
à 3 im 14 F. r. Buchholr. Vieweg a. Braunſchweig. Die Hrrnu. Kaufl. Eiſenmannv. 1000 u. 500 99 FSächſiſch-Schleſ. do. a. Berlin, Schwarzkopf a. Brotterode, Gerlach a. Muecreng,
kleinere 2 s pr. 100 105 Schuſter a. Frankurt, Schnitzing a. Neuwerk, Plöger a. Bran-Lpz Dresd Eifenb. Magd. Lpz do incl. Denburg, Altvater a. Magdeburg.P. Obl. à 31 106 Div. Sch. do. pr. 1001 183 Goldnen Ning Die Hrrnu. Kauft. Bäuerlein a. Berlin Werner a.

Leipzig. Hr. Kunſthdl. Käſtner u. Hr. Rentier Albrecht a. Dresden.
Getreidepreiſe. eleg. r Wagner a. r Die Hrrn Amtl. Manny a-toitzſch, Golze a. Günthersdorf. Die Hrrn. Kaufl. Burckhardt a.Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde. Berlin, Steinemann a. Magdeburg. 3

Halle den 6. Jan. Goldnen Löwen: Hr. Baumeiſter Sörrenſen a. Wien. Die Hrru.Weizen 1 27 6 bis 2 2 6 Kaufl. Becker a. Burg Ritter a, Cöln, Fiſcher a. Nürnberg. Hr.Roggen 1 16 1 e 20 Mineralog Pascal a. Salzburg.Gerſte 7 7 2 Schwarzen Bär: Hr. Partik. Lamsbach a. Elſe. Hr. Förſter ProbſtHafer s 9 2 222 6 rangt Teile Lieut. v. Torbritzky a. Berlin. Hr. Kaufm.
iſpeln. Franf a. Sandersleben.r er den 5 et a 28 Stadt Hamburg: Hr. Kreisthierarzt Groth a. Nordhauſen. Kr.

Weizen 40 8 erſte 17 S. Kreisboniteur Schulze a. Friesdorf. Hr. Partik. Timm a. Köpnick.Rogsen wunhn vater R n r x a. Berlin. r Fabrikbeſ. de Crugowa. Paris. Hr. Partik. Drummont a. London. Hr. Juſtizrath RauNach Dresdner Scheffel. a. Schleitz. Hr. Refer. Kräger a. Berlin. Die Hrrn. e ehe
Delpzig den 28. Des bach a. Magdeburg, Bielert a. Baireuth, Scheffenheim a. Cöln.

Weizen 4 10 N bis 4 12 X Hr. Fabrik, Mantier a. Prüſſel.Roggen s 5 Golenen Kugel: Hr. Schichtmſtr. Müller a. Großpöhla. Hr GutsGerſte 2 2 2 beſ. Schwarzburger a. eiebenau. Die Hrrn. Kaufl. Richter a.Hafer 8 Hamburg Stolze a. Berlin.Rappfaat 6 15 7 Zur Eiſenbahn Fil. Lehmann a. Diedersder'. Hr. Amtm StockS. Rübſen 5 15 5 a Heimsdorf Hr. Partik. Schulze a. Dresden. Die Hrrn. Partik.W. Rübſen 6 35 Wohriſt u. Eloquin a. Roß eben Die Hrrn. Kaufl. Kranig a. Schö-Oel, der Ctr. 11 19 nebeck, Müller a. Brandenburg.
Bekanntmachungen. Bekanntmachung. Aus erſter Hand empfing ein Pöſtchen

Holz Auction. Auf den 6. Februar d. J., Vormittags ausgezeichnet ſchone gebackene Pflaumen, die
Zum meiſtbietenden Verkaufe von 10 Uhr, ſollen die dem hieſigen Hospital ich ſowohl an Wiederverkäufer, als einzeln

circa 50 70 Stuck ſtehende Eichen, St. Cyrigci zugehörigen vor Wieskau an billig verkaufe, und wovon binnen Kurzem
Buchen und Birken, und der Fuhne belegenen noch Zufuhr erwarte.

800 1000 Klftrn ReiſigHolz, Morg. Wieſe neben Reinicke, Zugleich zeige einem geehrten Publikum
im Unterforſte Glebitzſch ſteht Termin auf hinter rn Furth, rgebenſt an, daß ich mit meiner Eſſigfabrik
Freitag den 12. Jan. o. früh 10 Uhr der n e Hſelberg, ſo weit im Stande bin, um Aufträge auf

auf dem Schlage im Brehnger Buſche an, auf anderweite 6 oder 12 Jahre auf demeſi d. n. Eſſig Sprit, Wein- und Biereſſiwozu Kaufliebhaber hierdurch eingeladen hieſigen Rathhauſe öffentlich an Meiſtbie- ſſig-Sprit, ſſig
ausfuhren zu können und wird ſich jederwerden. tende Horde chter Werden, wozu Pachtluſtige bei einem gütigen Verſuch von der reinen

Zöckeritz, den 2. Januar 1844. ſich ren men euar 484 Weinſaure meines Fabrikats überzeugen.
Der Königl. Oberförſte Löbejün, den 2. Januar 1844.

v. Schütz. Der Magiſtrat. W. C. Conrad in Grafenhainchen.
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